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1 EINLEITUNG 

Die bundesweite kommunale Wärmeplanung soll im Rahmen der Energiewende den Einsatz 

von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarere Abwärme im Wärmesektor beschleunigen 

und erhöhen. Die Transformation des Wärmesektors ist im Vergleich zum Stromsektor kom-

plexer, da für jede Region individuelle und bezahlbare Lösungen zu erarbeiten sind. Weiterhin 

ist der Aufbau von Wärmenetzen in Bestandsgebieten ein hoher infrastruktureller Aufwand.  

Das nachfolgende Projekt der kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Neunburg vorm 

Wald  wurde gemeinsam mit dem Institut für Energietechnik IfE GmbH  und der Stadt Neun-

burg vorm Wald  im Zeitraum vom Dezember 2024 bis März 2026 bearbeitet. Das Ziel des 

Projekts bestand in der Entwicklung des Wärmeplans  für die Stadt Neunburg vorm Wald . 

Grundlage bildete das Wärmeplanungsgesetz, welches zum 01.01.2024 in Kraft trat.  

1.1 Die Stadt Neunburg vorm Wald  

Die Stadt Neunburg vorm Wald  liegt ca. 25 km östlich von Schwandorf  im Regierungsbezirk 

Oberpfalz  direkt im Naturpark Oberpfälzer Wald . Neben dem Kernort Neunburg vorm Wald  

zählen weitere mittlere und kleine Ortsteil e zur Kommune, welche im Rahmen der Wärme-

planung mitbetrachtet werden. Die Staatsstraße St2151 verläuft einmal von Westen nach 

Osten durch das gesamte Gebiet. Zum Stand Juni 2024 hatte Neunburg vorm Wald  ca. 8.093  

Einwohner1. In nachfolgender Abbildung 1 ist die Verwaltungsgrenze und der Gebietsumgriff 

dargestellt.  

 

1 Bayerisches Landesamt für Statistik, "Einwohnerzahlen Stand: 31. Dezember 2024", 2025  

https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroffentlichungen/statistische_berichte/a1210c_202400.pdf
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Abbildung 1: Beplantes Gebiet der Stadt Neunburg vorm Wald  © Datenquelle Hintergrundkarte: Bundes-
amt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Datenlizenz: Deutschland  ʾNamensnennung   ʾVersion 2.0  
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1.2 Aufgabenstellung  

Die Wärmeplanung stellt ein mögliches Zielszenario  für eine nachhaltige Wärmetransfor-

mation dar. Sie kann aber keine Garantie für die Realisierung  geben und stellt keine rechtlich 

bindende Ausbauplanung dar. Für die Umsetzung muss als nächster Schritt eine finanzielle 

Betrachtung und kommunale Bauleitp lanung erfolgen.  

Zusammenfassend soll die Wärmeplanung für die Stadt Neunburg vorm Wald  folgendes 

leisten: 

¶ eine Strategie für die klimaneutrale, sichere und wirtschaftliche Wärmeversorgung,  

¶ die Ermittlung von geeigneten Eignungsgebieten für Wärmenetze, grüne Gasnetze 

und dezentrale Versorgungsgebiete  

¶ und die Priorisierung von Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der klimaneutralen 

Wärmeversorgung  

Vor dem Hintergrund der Haushaltsmittel, der Kostenentwicklung, des Anschlussinteresses 

möglicher Abnehmer, der Unklarheit bzgl. der künftigen Fördermittel von Bund und Land, der 

Verfügbarkeit von Fachplanern/Fachfirmen und der Verkehrsbeeinträchtigung bzw . der 

Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmaßnahmen kann die Wärmeplanung nicht 

leisten: 

¶ Ausbaugarantien für alle dargestellten Wärmenetzgebiete  

¶ Anschluss- und Termingarantien an das Fernwärmenetz  

¶ Beschluss und Durchführung aller vorgeschlagenen Maßnahmen  

¶ Garantie für die grob geschätzten Kosten der Wärmeversorgung  
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2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND FÖRDERKULISSE 

In nachfolgendem Kapitel werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie re-

levante Förderprogramme dargestellt. Die nachfolgende Auflistung soll einen Ausblick ge-

ben und ersetzt keine individuelle Beratung und hat keinen Anspruch auf Vollständigk eit. 

Hierbei wird zunächst auf das Wärmeplanungsgesetz (WPG) eingegangen. Darauffolgend 

wird die bayerische Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn) 

als landesrechtliche Ausprägung des Wärmeplanungsgesetzes betrachtet. A nschließend 

werden die beiden Förderprogramme Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) 

und Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie die Kommunalrichtlinie zur Förde-

rung der Kommunalen Wärmeplanung (K RL) beleuchtet .  

2.1 Kommunalrichtlinie Kommunale Wärmeplanung  

Der Bund gewährt Zuwendungen im Rahmen der Projektförderung nach Maßgabe der Richt-

ƞƇƩƇŞΥȠǶǚΥfƾǚŖŞǚǶƩŹΥȎƴƩΥ¦ƞƇƧİǢŏƁǶǮȠǗǚƴƗŞƚǮŞƩΥƇƧΥƚƴƧƧǶƩİƞŞƩΥĀƧŸŞƞŖΥϊ¦ƴƧƧǶƩİƞǚƇŏƁǮƞƇƩƇŞϋΥ

(KRL), der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie der dazugehörigen All-

gemeinen Verwaltungsvorschriften, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen. Ein Rechtsan-

spruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht.   

Bis Ende 2023 wurde die Erstellung kommunaler Wärmepläne durch fachkundige externe 

Dienstleister gefördert. Förderfähige Maßnahmen sind die Planerstellung sowie die Organi-

sation und Durchführung der Akteursbeteiligung und begleitender Öffentlichkeitsarbeit.  

Die kommunale Wärmeplanung der Stadt Neunburg vorm Wald  wurde im Rahmen der Kom-

munalrichtlinie gefördert und die Struktur  entspricht daher den Vorgaben dieser, wenngleich 

auf die Konformität mit dem Wärmeplanungsgesetz geachtet wurde.  
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Förderfähig nach KRL sind nur Inhalte der kommunalen Wärmeplanung und folgende Auf-

gaben, die im Technischen Annex der Kommunalrichtlinie 2 dargestellt  sind: 

¶ Bestandsanalyse  sowie  Energie-  und Treibhausgasbilanz  inkl. räumlicher Darstellun g 

¶ Potenzialanalyse  zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen und lokalen Potenzialen 

erneuerbarer Energien 

¶ Zielszenarien und Entwicklungspfade  müssen die aktuellen THG-Minderungsziele der 

Bundesregierung berücksichtigen. Dazu gehören die benötigten Energieeinsparungen, 

zukünftige Versorgungsstrukturen und Kostenprognosen in Form von Wärmevollkosten-

vergleichen für typische Versorgungsfälle in der Kommune, insbesondere für Fernwär-

meversorgung. 

¶ Entwicklung  einer Strategie und eines Maßnahmenkatalogs  zur Umsetzung und zur Er-

reichung der Energie- und THG-Einsparung inkl. Identifikation von zwei bis drei Fokusge-

bieten, die bezüglich einer klimafreundlichen Wärmeversorgung kurz - und mittelfristig 

prioritär zu behandeln sind.  

¶ Beteiligung sämtlicher betroffener Verwaltungseinheiten und aller weiteren relevan-

ten Akteure, insbesondere relevanter Energieversorger (Wärme, Gas, Strom), an der Ent-

wicklung der Zielszenarien und Entwicklungspfade sowie der umzusetzenden  Maßnah-

men. 

¶ Verfestigungsstrategie  inkl. Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten/Zustän-

digkeiten 

¶ Controlling -Konzept  für Top-down - und Bottom -up-Verfolgung der Zielerreichung inkl. 

Indikatoren und Rahmenbedingungen für Datenerfassung und -auswertung  

¶ Kommunikationsstrategie  für die konsens- und unterstützungsorientierte Zusammenar-

beit mit allen Zielgruppen  

Gesetzlich verpflichtend durchzuführende Maßnahmen sind von der Förderung ausgeschlos-

sen. Mit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 01.01.2024 entstand eine 

 

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, "Technischer Annex der Kommunalrichtlinie: inhaltliche und 

technische Mindestanforderungen", 2022  

https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/20221101_NKI_Kommunalrichtlinie_Technischer-Annex.pdf
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/20221101_NKI_Kommunalrichtlinie_Technischer-Annex.pdf
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solche gesetzliche Verpflichtung, weshalb die Förderung von Wärmeplänen im Rahmen der 

Kommunalrichtlinie zum Ende des Jahres 2023 auslief. 

2.2 Wärmeplanungsgesetz  

Das Wärmeplanungsgesetz ist am 01.01.2024 in Kraft getreten und somit sind zunächst alle 

Bundesländer zur Durchführung der Wärmeplanung gesetzlich verpflichtet. Diese Pflicht 

wird mittels Landesrechts nun auf die Kommunen (Städte und Gemeinden) übertragen.  

Die vorliegende Wärmeplanung ist nach § 5 WPG durch Veröffentlichung als bestehender 

Wärmeplan anzuerkennen.  

2.2.1 Ablauf der Wärmeplanung  

Mithilfe des § 13 WPG wird der Ablauf einer Wärmeplanung definiert. Dieser ist nachfolgend 

in Abbildung 2 abgebildet.  

 

Abbildung 2: Ablauf der Wärmeplanung nach § 13 WPG  
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W ärmeplanungen nach dem WPG starten mit dem Beschluss zur Durchführung im Gremium. 

Anschließend folgt mit §  14 die Eignungsprüfung (siehe  Abbildung 5), deren Ergebnisse ein-

zelne Gebiete und Ortsteile bereits für die leitungsgebundene Versorgung ausschließen kön-

nen. Daran anschließend wird  mit § 15 die Bestandsanalyse durchgeführt , gefolgt von der 

nach § 16 umgesetzten Potenzialanalyse. Im Weiteren erfolgt  zusammen mit der planungs-

verantwortlichen Stelle die Erarbeitung von Zielszenarien nach §  17 und die Ableitung der 

Wärmewendestrategie nach §§  18-20 mit entsprechenden Maßnahmen. Alle einzelnen Ar-

beitspakete werden  nach dem WPG im Internet veröffentlicht, um der Öffentlichkeit und den 

betroffenen Akteuren die Möglichkeit zu geben, den Prozess zu begleiten sowie geeig nete 

Stellungnahmen abgeben zu können. 

2.2.2 Vereinfachtes Verfahren nach § 22 WPG  

Gemäß des § 4 Abs. 3 des Wärmeplanungsgesetzes können die Länder für Gemeinden mit 

weniger als 10.000 Einwohner die Möglichkeit  vorsehen, ein vereinfachtes Verfahren zur 

kommunalen Wärmeplanung anzuwenden. Dabei kann nach § 22 WPG der Kreis der nach 

§ 7 Beteiligten reduziert werden, wobei den nach § 7 Abs. 2 Beteiligten mindestens Gele-

genheit zur Stellungnahme gegeben werden soll. Ebenso kann in Ergänzung zur Eignungs-

prüfung nach § 14 für Teilgebiete ein Wasserstoffnetz ausgeschlossen werden, wenn für 

dieses ein Plan im Sinne von § 9 Abs. 2 vorliegt oder dieser sich in Erstellung befindet und 

die Versorgung über ein Wärmenetz wahrscheinlich erscheint.  

Die bayerische Verordnung zum Wärmeplanungsgesetz sieht vor, dass Gemeinden mit we-

niger als 10.000 Einwohnern zum Stichtag 01. Januar 2024 ein vereinfachtes Verfahren 

durchführen können. Im vereinfachten Verfahren kann auf einige kartografische Darstellun-

gen der Bestandsanalyse, die räumlich differenzierte Darstellung der abgeschätzten Poten-

ziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion, die Darstellung von Teilgebieten 

mit erhöhtem Einsparpotenzial sowie die unverzügliche, gesonderte Veröffentlich ung der je-

weiligen Ergebnisse der Bestands - und Potenzialanalyse verzichtet werden.  

2.2.3 Eignungsprüfung und verkürzte Wärmeplanung nach § 14 WPG  

Mithilfe  einer Eignungsprüfung nach § 14 WPG wird das beplante Gebiet auf Teilgebiete 

untersucht, welche sich aufgrund § 14 Abs. 2 und 3 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für 
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eine Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen. Ist also eine Eignung 

des beplanten Gebiets oder Teilgebiets für ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz als unwahr-

scheinlich einzustufen, kann hier eine verkürzte Wärmeplanung durchgeführt we rden, bei der 

die Bestimmungen nach §§ 15 und 18 nicht anzuwenden sind. Im Wärmeplan wird das ent-

sprechende Gebiet als voraussichtliches Gebiet für die dezentrale Wärmeversorgung dekla-

riert. Demnach sind in der Potenzialanalyse nach § 16 nur die Potenziale zu ermitteln, die für 

die Versorgung von Gebieten für die dezentrale Versorgung in Betracht kommen. Dies gilt 

nicht für Gebiete mit erhöhtem Einsparpotenzial nach § 18 Abs. 5. Hierfür ist eine Bestanda-

nalyse nach § 15 notwendig.  

2.2.4 Anteile erneuerbare Energien in Wärmenetzen  

Nach Darstellung der organisatorischen Grundlagen der Wärmeplanung wird im Folgenden 

auf die im WPG geregelten konkreten Anforderungen an die Anteile erneuerbarer Energien 

in Wärmenetzen eingegangen.  

Ab dem Jahr 2030 müssen nach § 29 Abs. 1 WPG Wärmenetze einen Anteil von mindestens 

30 Prozent aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination 

hieraus aufweisen. Ab dem Jahr 2040 erhöht sich diese Anforderung auf 80 %. Eine Fristve r-

längerung kann unter Umständen erfolgen.  

Für neue Wärmenetze gilt nach § 30 WPG abweichend von § 29 Abs. 1 WPG ab März 2025 

ein geforderter Anteil von mindestens 65 % der jährlichen Nettowärmeerzeugung an Wärme 

aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus. Der 

Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge in neuen Wärmenetzen mit ei-

ner Länge von mehr als 50 km ist ab Januar 2024 auf maximal 25 % begrenzt.  

Jedes Wärmenetz muss nach § 31 WPG spätestens zum Jahr 2045 vollständig mit Wärme 

aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder eine Kombination hieraus ge-

speist werden. Der Anteil von Biomasse an der jährlich erzeugten Wärmemenge in Wärme-

netzen mit einer Länge von mehr als 50 km ist ab 2045 auf maximal 15 % begrenzt.  

Wichtig:  Für die Förderung beim Aufbau neuer Wärmenetze bzw. der Erweiterung bestehen-

der Wärmenetze sind unter Umständen  höhere Anforderungen an den Anteil aus erneuerba-

ren Energien einzuhalten. 
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2.3 Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften  

Die bayerische Verordnung zum Wärmeplanungsgesetz definiert die jeweiligen Gemeinden 

als planungsverantwortliche Stelle. Ebenso werden die Gemeinden als zuständiges Gremium 

ermächtigt , die Entscheidung nach § 26 Abs. 1 WPG zu treffen, welche Auswirkungen auf 

die Rechtskräftigkeit des Gebäudeenergiegesetzes, insbesondere § 71 Abs. 1 GEG, in den 

beplanten Gebieten hat. Darüber hinaus ist das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht 

für den Vollzug des Wärmeplanungsgesetzes zuständig, diesem ist der Wärmeplan drei Mo-

nate nach Beschlussfassung anzuzeigen. 

Ebenso wird ein vereinfachtes Verfahren zur Wärmeplanung definiert, welches für Gemein-

den mit weniger als 10.000 Einwohnern gilt. Hierdurch entfallen einige Veröffentlichungs-

pflichten und -fristen.3 

2.4 Gebäudeenergiegesetz  

Neben dem Wärmeplanungsgesetz, das vorrangig strategische Grundlagen und Ziele für die 

Wärmewende vorgibt, ist ebenso zum 01.01.2024 mit der überarbeiteten Version des Ge-

bäudeenergiegesetzes ein weiteres zentrales Regelwerk in Kraft getreten, das durch kon krete 

Anforderungen und Vorgaben für unterschiedliche Anwendungsfälle die Umsetzung auf Ge-

bäudeebene steuert. Die wichtigsten Regelungen aus dem GEG in Bezug auf die kommunale 

Wärmeplanung werden nachfolgend dargestellt.  

Nach dem § 71 Abs. 1 des Gebäudeenergiegesetzes muss grundsätzlich jede neu eingebaute 

Heizung (Neubau und Bestand, Wohngebäude  und Nichtwohngebäude) mindestens 65  % 

erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme nutzen.4 Eigentümer können den Anteil 

an erneuerbaren Energien nachweisen, indem sie entweder eine individuelle Lösung umset-

zen oder eine gesetzlich vorgesehene, pauschale Erfüllungsoption frei wählen . Folgende 

 

3 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, "Wärmeplanung in Bayern - 

Leitfaden für das vereinfachte Verfahren", 2025  

4 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, "Übersicht zum Kern der 65% -EE-Anteil -Regelung im Ge-

bäudeenergiegesetz (GEG), 2024 

https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Energie/Energiewende/Kommunale_Waermeplanung/2025-04-08-Leitfaden-vereinfachtes-Verfahren.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Energie/Energiewende/Kommunale_Waermeplanung/2025-04-08-Leitfaden-vereinfachtes-Verfahren.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/Entscheidungsbaum-1.pdf
https://www.bdew.de/media/documents/Entscheidungsbaum-1.pdf


    

23 

Anlagen und Anlagenkombinationen erfüllen ohne zusätzlichen Nachweis die gesetzliche 

Anforderung:  

¶ Hausübergabestationen zum Anschluss an ein W ärmenetz (§ 71b GEG)  

¶ elektrisch angetriebene W ärmepumpen (§ 71c GEG)  

¶ Stromdirektheizungen ( § 71d GEG)  

¶ solarthermische Anlagen ( § 71e GEG)  

¶ Heizungsanlagen mit Nutzung von Biomasse oder gr ünen oder blauen Wasserstoff 

einschließlich der daraus erzeugten Derivate (§§ 71f, 71g GEG)  

¶ W ärmepumpen-Hybridheizungen: elektrisch angetriebene W ärmepumpe in Kombi-

nation mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung (§ 71h GEG)  

¶ Solarthermie-Hybridheizungen: solarthermische Anlage ( §§ 71e, 71h GEG) in Kombi-

nation mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung ( § 71h GEG)5 

Außerdem besteht nach § 71k Abs. 1 unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer 

Gasheizung, die auf 100 % Wasserstoff umrüstbar ist. Weitere, nicht pauschal genannte An-

lagen und Anlagenkombinationen wären mit entsprechendem rechnerischem Nachweis 

möglich. 

Der vorliegende Wärmeplan soll die Bürger bei ihrer individuellen Entscheidung hinsichtlich 

ihrer zu wählenden Heizungsanlage unterstützen. Hier legt die Kommune fest, wo in den 

kommenden Jahren Wärmenetze oder klimaneutrale Gasnetze entstehen und ausgebau t 

werden sollen.  

Bestehende Heizungen können weiter betrieben werden. Wenn eine Gas - oder Ölheizung 

kaputt geht, darf sie repariert werden. Sollte diese aber irreparabel defekt sein - sogenannte 

Heizungshavarie - oder über 30 Jahre alt sein, dann gibt es pragmatische Übergangslösungen 

und mehrjährige Übergangsfristen.  

 

5 Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 8. August 2020 (BGBI. I. S. 1728), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 

vom 16. Oktober 2023 (BGBI. I. Nr. 280), § 71 Abs. 3  

https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__71.html
https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__71.html
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Enddatum für die Nutzung fossiler Brennstoffe in Heizungen ist der 31.12.2044. Eigentümer 

können in Härtefällen eine Befreiung von der Pflicht zum Heizen mit erneuerbaren Energien 

erlangen. Grundsätzlich setzt aber das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) eine Netto -Treib-

hausgasneutralität bis zum Jahr 2045 fest. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Verbren-

nungsverbot ab 2045 durch die neue Bundesregierung abgeschafft wird.  

Nach § 102 Abs. 1 besteht die Möglichkeit auf einen Antrag zur Befreiung seitens der Eigen-

tümer oder Bauherren, wenn die Anforderungen wegen besonderer Umstände durch einen 

unangemessenen Aufwand zu einer unbilligen Härte führen. Im Einzelfall wird betrach tet, ob 

die notwendigen Investitionen im Verhältnis angemessen zum Ertrag oder zum Wert des Ge-

bäudes stehen. 

2.5 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze  

fǼǚΥŖŞƩΥ ǶŸōİǶΥǶƩŖΥŖƇŞΥùǚİƩǢŸƴǚƧİǮƇƴƩΥȎƴƩΥĘŀǚƧŞƩŞǮȠŞƩΥǢŏƁİŸŸǮΥŖƇŞΥϊ;ǶƩŖŞǢŸƾǚŖŞǚǶƩŹΥŸǼǚΥ

ŞŸŸƇȠƇŞƩǮŞΥĘŀǚƧŞƩŞǮȠŞϋΥσ;MĘτΥŞƇƩŞƩΥŸƇƩİƩȠƇŞƞƞŞƩΥ ƩǚŞƇȠΥǶƩŖΥǶƩǮŞǚǢǮǼǮȠǮΥǢƴƧƇǮΥŖƇŞΥǗǚİƚǮƇǢŏƁŞΥ

Umsetzung der im folgenden Wärmeplan identifizierten Maßnahmen zur leitungsge bunde-

nen Wärmeversorgung. Die  Einbindung von erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Ab-

wärme in Wärmenetze soll zu einer Minderung der Treibhausgasemissionen führen und einen 

Beitrag zum Erreichen der Klimaziele im Bereich der Energie- und Wärmeversorgung  leisten. 

Darüber hinaus soll eine Wirtschaftlichkeit und preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Wär-

menetzen auf Basis erneuerbarer Energien gegenüber der Nutzung fossiler Energien zur lei-

tungsgebunden Wärmeversorgung garantiert werden. Bis zum Jahr 2030 kann  somit jährlich 

der Zubau von bis zu 681 MW an erneuerbaren Wärmeerzeugern subventioniert werden, 

wodurch eine Reduzierung der jährlichen Treibhausgasemissionen um etwa 4 Mio. Tonnen 

möglich scheint.6 

Das Förderprogramm umfasst vier große Module, welche größtenteils aufeinander aufbauen.  

 

6 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, "Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Wärme-

netze "BEW"", 2022  

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/LqynJ78mbcSrTH7lL83/content/LqynJ78mbcSrTH7lL83/BAnz%20AT%2018.08.2022%20B1.pdf?inline
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/LqynJ78mbcSrTH7lL83/content/LqynJ78mbcSrTH7lL83/BAnz%20AT%2018.08.2022%20B1.pdf?inline
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Modul 1  ŸƾǚŖŞǚǮΥƧƇǮΥōƇǢΥȠǶΥ͓͎ΥНΥŖŞǚΥ¦ƴǢǮŞƩΥσƧİȔΫΥ͐Υ²ƇƴΫΥϯτΥŖƇŞΥMǚǢǮŞƞƞǶƩŹΥŞƇƩŞǚΥ²İŏƁōİǚƚŞƇǮǢλ

studie für neue Wärmenetze bzw. eines Transformationsplans für bestehende Netze. Dieser 

umfasst zunächst eine Ist- und Soll -Analyse des Versorgungsgebiets, eine Prüfung lo kal ver-

fügbarer regenerativer Energiequellen sowie eine ökologische und ökonomische Bewertung 

möglicher Versorgungskonzepte. Anschließend erfolgt die Bearbeitung der HOAI -Leistungs-

phasen 2-4. 

Modul 2  kann erst nach Abschluss von Modul 1 oder nach Vorlage einer entsprechenden 

Machbarkeitsstudie bzw. eines Transformationsplans beantragt werden. Es fördert syste-

misch Neubau- und Bestandsnetze inklusive Anlagentechnik für Wärmeerzeugung und -ver-

teilung sowie Umfeldmaßnahmen (z. B. Aufstellflächen und Heizgebäude). Über die Wirt-

ǢŏƁİŸǮƞƇŏƁƚŞƇǮǢƞǼŏƚŞΥƚƾƩƩŞƩΥōƇǢΥȠǶΥ͎͒ΥНΥŖŞǚΥsƩȎŞǢǮƇǮƇƴƩǢƚƴǢǮŞƩΥσƧİȔΫΥ͏͎͎Υ²ƇƴΫΥϯτΥŹŞŸƾǚŖŞǚǮΥ

werden. 

Modul 3  ermöglicht die Förderung einzelner, kurzfristig umsetzbarer Maßnahmen in beste-

henden Wärmenetzen ausschließlich dann, wenn ein Transformationsplan vorliegt und min-

destens das erste Maßnahmenpaket bereits im Rahmen von Modul 2 umgesetzt wurde. Die 

Einzelmaßnahme muss im bestehenden Transformationsplan ursprünglich nicht vorgesehen 

gewesen sein und ist gesondert zu begründen. Es gelten die gleichen Fördersätze wie im 

Modul 2. 

Modul 4  sieht eine Betriebskostenförderung für Solarthermie - und Wärmepumpenanlagen 

vor, sofern deren Investitionen über Modul 2 gefördert wurden. Diese Förderung wird über 

zehn Jahre gewährt. 

-  Für Solarthermie pauschal 1 ct/kWh th 

-  Für Wärmepumpen:  

¶ mit eigenem regenerativem Strom max. 3 ct/kWh th 

¶ mit Netzstrom max. 13,95 ct/kWh el 

¶ bei Mischbetrieb anteilige Förderung  
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2.6 Bundesförderung für effiziente Gebäude  

Das Förderprogramm ϊBundesförderung für effiziente Gebäude ϋ (BEG) ersetzt die CO2-Ge-

bäudesanierung (Energieeffizient Bauen und Sanieren), das Programm zur Heizungsoptimie-

rung (HZO), das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) und das Marktanreizprogramm zur 

Nutzung Erneuerbarer Energien am Wärmemarkt (MAP) und ist auf die drei Bereiche Wohn-

gebäude (WG), Nichtwohngebäude (NWG) und Einzelmaßnahmen (EM) aufgeteilt. Diese Un-

terteilung ist in Abbildung 3 dargestellt.  

 

Abbildung 3: Überblick Bundesförderung für effiziente Gebäude  [Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz]  

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude  - Wohngebäude (BEG WG) und die Bundesför-

derung für effiziente Gebäude  - Nichtwohngebäude (BEG NWG) führen Förderangebote zu r 

umfassenden Gebäudesanierung auf Effizienzhausniveau, während die Bundesförderung für 

effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) neben Maßnahmen an der Gebäudehülle 

auch Förderprogramme für Anlagen zur Wärmeerzeugung sowie zur Errichtung, Umbau und 

Erweiterung von Gebäudenetzen bzw. für den Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz 

führt. Bei der Errichtung eines Gebäudenetzes ist das Netz selbst sowie sämtliche seiner 

Komponenten und notwendigen Umfeldmaßnahmen förderfähig. Die Förderquoten richten 

sich nach dem Anteil erneuerbarer Energien im Wärmenetz.  
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Die Errichtung, der Umbau und die Erweiterung eines  Gebäudenetzes sowie der Anschluss 

an ein Gebäude- oder Wärmenetz werden  grundsätzlich mit 30  % gefördert . Für die Errich-

tung, den Umbau und die Erweiterung eines Gebäudenetzes wird ein Anteil an erneuerbaren 

Energien im Wärmenetz von mindestens 65 % vorausgesetzt.  Selbstnutzenden Gebäudeei-

gentümern kann ein zusätzlicher Klimageschwindigkeits -Bonus von max. 20 % gewährt wer-

ŖŞƩΫΥĩǶŖŞƧΥƚİƩƩΥōŞƇΥŞƇƩŞƧΥƗŀƁǚƞƇŏƁŞƩΥ;ǚǶǮǮƴƁİǶǢƁİƞǮǢŞƇƩƚƴƧƧŞƩΥǶƩǮŞǚΥ͎͒Ϋ͎͎͎ΥϯΥŞƇƩΥMƇƩλ

kommensbonus von 30 % abgegriffen werden. In Summe ist eine Obergrenze von insgesamt 

70 % Gesamtförderung festgelegt. Für den Einbau von Anlagen zur Wärmeerzeugung nach 

den Anforderungen der KfW werden die gleichen Fördersätze angeboten. Die Höchstförder-

sumƧŞΥƇǢǮΥŖİōŞƇΥİǶŸΥ͐͏Ϋ͎͎͎ΥϯΥŹŞŖŞŏƚŞƞǮΫΥ´ŞōŞƩΥŖŞƩΥfƾǚŖŞǚǶƩŹŞƩΥŹƇōǮΥŞǢΥİǶŏƁΥȠƇƩǢŹǼƩǢǮƇŹŞΥ

Kredite für den Heizungsaustausch, sowie die Möglichkeit, die Kosten steuerlich geltend zu 

machen. 

Für Mieter besteht nach § 71o GEG ein Schutz vor Mietsteigerungen. Auf der einen Seite sol-

len die Vermieter in neue Heizungssysteme investieren und/oder alte Heizungen modernisie-

ren, wofür sie in Zukunft nach § 559e BGB bis zu 10  % der Modernisierungskosten umlegen 

können. Jedoch müssen sie von dieser Summe eine staatliche Förderung abziehen und zu-

sätzlich wird die Modernisierungsumlage auf 50  ct/Monat u. m² gedeckelt.  
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3 EIGNUNGSPRÜFUNG 

Der Prozess zur Durchführung der Eignungsprüfung (vgl.  Abbildung 5) wird nachfolgend für 

zukünftige Wärmeplanungen erläutert . Die Pflicht zur Durchführung der Eignungsprüfung 

sowie dessen Veröffentlichung findet aufgrund des Bestandsschutzes bereits begonnener 

Wärmeplanungen keine Anwendung. Trotz dessen, dass die vorliegende Wärmeplanung vor 

Veröffentlichung und Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes begonnen wurde, ist im 

Rahmen des Projektes eine Eignungsprüfung durchgeführt worden. Zukünftige  Fortschrei-

bungen können sich am nachfolgend beschriebenen Vorgehen orientieren.  

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Eignungsprüfung  

Als ein wesentlicher Schritt der Wärmeplanung erfolgt zu Beginn eine Einteilung des be-

trachteten Gebietes in vorläufige Quartiere. Damit wird die Bewertung eines zusammenhän-

genden Gebietes auf Basis verschiedener Kriterien und erhobener Daten ermöglicht. D ie Ein-

teilung wurde in Zusammenarbeit mit der Kommune durchgeführt, wobei sich an Bebauungs-

plänen, ähnlichen Bebauungen, Baujahren sowie sonstigen Strukturen und Gegebenheiten 

orientiert wurde.  sƧΥƩİŏƁŸƴƞŹŞƩŖŞƩΥȏƇǚŖΥŖŞǚΥ;ŞŹǚƇŸŸΥϊäǶİǚǮƇŞǚϋΥŸǼǚΥŖƇŞΥϊōŞǗƞİƩǮŞƩΥùŞƇƞŹŞōƇŞǮŞϋΥ

als Synonym für zusammengefasste Straßenzüge verwendet.  

Im Rahmen der Eignungsprüfung wurden drei Punkte nach WPG §  14 Abs. 2-4 abgehandelt, 

welche im Folgenden dargestellt werden. Zunächst wurde bewertet , ob das betrachtete 

Quartier nach Absatz 2 keine Wärmenetzeignung aufweist. Als nächstes wurde geprüft, ob 

das Quartier nach Absatz 3 nicht für ein Wasserstoffnetz geeignet ist. Auf Basis der Ergeb-

nisse aus Absatz 2 und 3 wurden Gebiete für eine verkürzte  Wärmeplanung ausgewiesen.  
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Abbildung 5: Eignungsprüfung für die Stadt Neunburg vorm Wald  

Dabei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, die keine Rückschlüsse auf die tatsächliche 

Realisierung eines Wärme- bzw. Wasserstoffnetzes zulassen. Es besteht durch die Einteilung 

in ein Wärmenetz - oder Wasserstoffnetzgebiet kein Rechtsanspruch auf die Versorgung 

durch ein Wärme - oder Wasserstoffnetz (§ 18 Abs. 2 WPG).  

Bei der Eignungsprüfung handelt es sich um eine Negativprüfung . Hierbei wird das beplante 

Gebiet auf Hinweise untersucht, die der Eignung für ein Wärme - bzw. Wasserstoffnetz ent-

gegenstehen. Demnach ergibt sich aus fehlender Nichteignung nicht automatisch eine Eig-

nung für ein Wärme - bzw. Wasserstoffnetzgebiet. Die wei tere Betrachtung im Rahmen einer 

regulären Wärmeplanung ist demzufolge erforderlich.  Demgegenüber steht die verkürzte 

Wärmeplanung (nach § 14 Abs. 4), wenn sowohl die Wärmenetz - als auch Wasserstoffnetz-

eignung nicht gegeben sind. Hieraus ergeben sich Gebiete mit voraussichtlich dezentraler 

Wärmeversorgung.  

Für Gebiete, die nahezu vollständig erneuerbar versorgt werden, entfällt die Pflicht zur Wär-

meplanung (§ 14 Abs. 6 WPG). Diese werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung 

nicht detailliert betrachtet.  
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Quartier -  

nummer  

Quartiersbezeich-

nung  

Wärmenetzeignung  

gem. §14 Abs.2  

Wasserstoffnetzeignung 

gem. §14 Abs.3  

Art der Wärmeplanung  

gem. §14 Abs. 4 bzw. §14 

Abs. 6 

1 Zentrum zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

2 Kolpingstraße  zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

3 Katzdorfer Str. zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

4 Bahnhofstraße zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

5 Söltlstraße  zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

6 Reitschule zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

7 östl. Kröblitzer Str.  zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

8 Industriegebiet  zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

9 

Sonnenschein 

Neunburg vorm 

Wald  

zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

10 Unteraschau nein nein Verkürzte kWP  

11 Pettendorf  zu prüfen nein reguläre kWP  

13 Zeitarn nein nein Verkürzte kWP  

14 Diendorf  nein nein Verkürzte kWP  

15 Kröblitz  zu prüfen nein reguläre kWP  

16 Mitteraschau zu prüfen nein reguläre kWP  

17 Oberaschau nein nein Verkürzte kWP  

18 Baumhof nein nein Verkürzte kWP  

19 Lengfeld  zu prüfen nein reguläre kWP  

20 Ebersdorf nein nein Verkürzte kWP  

21 Luigendorf  nein nein Verkürzte kWP  

22 Fuhrn zu prüfen nein reguläre kWP  

23 Hofstetten  zu prüfen nein reguläre kWP  

24 Kemnath zu prüfen nein reguläre kWP  

25 Wundsheim  nein nein Verkürzte kWP  
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26 Krandorf nein nein Verkürzte kWP  

27 Mitterauerbach  zu prüfen nein reguläre kWP  

28 Oberauerbach nein nein Verkürzte kWP  

29 Pissau nein nein Verkürzte kWP  

30 Wutzelskühn  nein nein Verkürzte kWP  

31 Penting zu prüfen nein reguläre kWP  

32 Poggersdorf  zu prüfen nein reguläre kWP  

33 Wenigrötz  nein nein Verkürzte kWP  

34 Keinwinklarn  zu prüfen nein reguläre kWP  

35 Meißenberg nein nein Verkürzte kWP  

36 Stetten  nein nein Verkürzte kWP  

37 Haslarn nein nein Verkürzte kWP  

38 Thann nein nein Verkürzte kWP  

39 Seebarn zu prüfen zu prüfen reguläre kWP  

40 Gütenland nein nein Verkürzte kWP  

41 Hammerhof  nein nein Verkürzte kWP  

42 Stockarn nein nein Verkürzte kWP  

43 Nefling  Zu prüfen nein reguläre kWP  

44 Kröblitz West  zu prüfen nein reguläre kWP  

 

 

Bestehende Wärmenetze  

Zur Betrachtung der obenstehenden Eignungsprüfung ist zu erwähnen, dass in dem Quartier 

Katzdorfer Str ., Fuhrn, Pettendorf, Zentrum und Nefling  bereits Wärmenetz e bestehen. In 

Hofenstetten besteht ebenfalls ein kleinerer Wärmeverbund.  In diesen Quartieren kann die 

Wärmenetzeignung also bereits positiv bewertet werden.  
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Wärme liniendichte  

Als eines der wesentlichen Bewertungskriterien für die Eignung eines Straßenzuges bzw. ei-

nes gesamten Quartiers wird die Wärmeliniendichte (WLD)  definiert. Damit wird quantifi-

ziert, welche Wärmemenge pro Trassenmeter Wärmenetz abgesetzt werden könnte. Grund-

lage hierfür sind die in Abbildung 5 definierten Initialquartiere, die das Straßennetz in kleinere 

Straßenzüge teilt, um ein differenzierteres Bild des beplanten Gebietes zu erhalten. Dabei ist 

bereits ein Zuschlag der Wärmenetzlänge je 15 Meter pro Hausanschluss mit inbegriffen. 

Somit wird m it dieser Kenngröße der gesamten Wärmebedarf eines Straßenzuges in Relation 

zur Summe aus Länge der Straße und der Hausanschlussleitungen gesetzt. 

Die eingeteilten Klassen [kWh/(m*a)] lauten wie folgt:  

 

Die Grenzwerte für die Ausweisung eines Gebietes werden zusammen mit der Kommune ge-

troffen und sind die Grundlage für die weitere Bearbeitung. Je nach Energieangebot können 

regional unterschiedliche Grenzwerte innerhalb einer Kommune getroffen werden (z.B.  bei 

unvermeidbarer Abwärme ein niedrigerer Wert). Aufgrund der Berücksichtigung der 15 Me-

ter Leitungslänge je Hausanschluss werden die Grenzwerte zur Einordnung entgegen dem 

Leitfaden Wärmeplanung 7 oft niedriger angesetzt . Durch die erhöhte Trassenlange reduziert 

sich der Quotient zur Einordnung in die eingeteilten Klassen, weshalb der Grenzwert zur Be-

wertung entsprechend angepasst werden muss. Somit ergibt sich für die mögliche Wärme-

netzausweisung unter Berücksichtigung der Hausanschlussleitungen  ein Grenzwert von 

etwa 750 kWh/m *a abweichend von dem Leitfaden, welcher 1.500 kWh/m *a als Grenzwert 

 

7 Leitfaden Wärmeplanung  

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/leitfaden-waermeplanung-lang.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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heranzieht. Nachfolgend wird in Abbildung 6 die Wärmeliniendichte im Gemeindegebiet 

straßenabschnittsbezogen dargestellt.  

 

Abbildung 6: Straßenabschnittsbezogene Wärmeliniendichte  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  
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4 BESTANDSANALYSE 

Im nachfolgenden Kapitel werden die einzelnen Arbeitspakete zur Bestandsanalyse be -

schrieben. Diese gliedern sich unter anderem in die Analyse des Gebäudebestandes, der vor-

handenen Infrastrukturen und Wärmeerzeugungsanlagen sowie der Umfrage bei den Gebäu-

debesitzern. 

4.1 Gebäudebestand  

Der Gebäudebestand stellt die maßgebliche Datenquelle  während der Bestand sanalyse dar. 

Im Betrachtungsgebiet ist dieser im Wesentlichen ländlich  und wohnbaulich  geprägt. Nach 

dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem ( ALKIS®) befinden sich insgesamt 

10.497 Gebäude in der Gemeinde, wovon es sich bei 2386  um Wohngebäude handelt (ent-

spricht 22,73%). Neunburg vorm Wald  teilt sich zudem in die folgenden Gemeindeteile auf: 

Baumhof, Bernmühle, Büchlhof, Diendorf, Dorfmühle, Ebersdorf, Eichental, Eixendorf, Fran-

kenthal, Fuchsenhof, Fuhrn, Fürstenhof, Gonnersdorf, Grundmühle, Gütenland, Hammerberg, 

Hammerhof, Hartlshof, Haslarn, Heimerlmühle, Hofenstetten, Katz dorf, Kemnath b. Fuhrn, 

Kemnathermühle, Kleinwinklarn, Kohlhof, Könneröd, Krandorf, Kröblitz, Leinmühle, Lengfeld, 

Luigendorf, Meißenberg, Mitteraschau, Mitterauerbach, Mittermurnthal, Nefling, Neuhäusl, 

Neumurnthal, Neunburg vorm Wald, Oberaschau, Oberaue rbach, Oberlangenried, Ober-

murnthal, Oedengrub, Penting, Pettendorf, Pissau, Poggersdorf, Rammühle, Reis, St. Leon-

hard, Seebarn, Stetten, Stettnermühle, Stockarn, Thann, Thannmühle, Traunhof, Traunhofer-

mühle, Unteraschau, Unterlangenried, Untermurnthal, Un terwarberg, Warberg, Warnthal, 

Wenigrötz, Wilbersdorf, Wohnseß, Wundsheim, Wutzelskühn, Zanglhof, Zeitlarn, Ziegel-

hütte 8. 

Auf Basis der unter Kapitel 3 definierten Quartiere kann somit eine Bewertung und Darstel-

lung des Gebäudealters dargestellt werden. Dabei werden kommerziell zugekaufte Daten 

der Nexiga GmbH (©202 3 Nexiga GmbH) verwendet. Die Einteilung der Gebäudejahre er-

folgte dabei in Anlehnung an die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und 

 

8 Neunburg vorm Wald ν Wikipedia  

https://de.wikipedia.org/wiki/Neunburg_vorm_Wald
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umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) und wird nachfolgend in Abbildung 7 aufge-

zeigt. Die Einteilung nach dem Gebäudealter pro Quartier wird im gewichteten Mittel darge-

stellt.  

 

 

 

Abbildung 7: Einteilung der Quartiere nach dem Gebäudealter (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , I. ) 
[Quelle: Eigene Abbildung]  

 

Zu sehen ist, dass die Mehrheit der Gebäude während der Ölkrise (1980 ν 2000) erbaut wur-

den. Der Ortskern selbst stamm t größtenteils aus der Nachkriegszeit (1945 ν 1980) sowie  

aus der Gründerzeit (1900 ν 1945). Die Quartiere Krandorf, Oberauerbach, Poggersdorf, We-

nigrötz und Oberaschau stammen aus dem Zeitraum der Klimadebatte (2000 ν 2020).  

Zusätzlich wird in Abbildung 8 der überwiegende Gebäudetyp dargestellt. Hier ist zu sehen, 

dass die Mehrheit der Quartiere überwiegend Wohngebäude beinhaltet.  Ausnahmen stellen 

das Industriegebiet im südlichen Stadtbereich, sowie die Quartiere Katzdorfer Str. , Schulen, 

Kolpingstraße, Hofstetten, Poggersdorf, Nefling und Oberaschau dar . Diese Quartiere bein-

halten überwiegend Gebäude, die gewerblich genutzt werden. Es ist anzumerken, dass in 

dieser Analyse ausschließlich  Gebäude mit nachweisbarem  Wärmeverbrauch  berücksichtigt 

Oberaschau 
Krandorf 

Oberauerbach 

Poggersdorf  Wenigrötz  
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wurden.  Gebäude ohne registrierten Wärmeverbrauch fanden in der Betrachtung keine Be-

rücksichtigung. 

 

Abbildung 8: Darstellung des überwiegenden Gebäudetyps  (Veröffentlichung  nach  WPG, Anlage 2 , I .) 
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4.2 Wärmenetzinfrastruktur  

Im Rahmen der Datenerhebung konnten neun Bestandswärme netze identifiziert werden. 

Zwei der Verbünde sind als Wärmenetze gemäß § 17 WPG einzuordnen , die übrigen Wär-

meverbünde gelten als Gebäudenetze nach § 3 Absatz 1 Nummer 9a des Gebäudeenergie-

gesetzes. 

Ein im Jahr 2013 in Betrieb genommenes Bestandswärmenetz befindet sich in Pettendorf und 

umfasst 20 Abnehmer . Das wassergeführte  Netz mit einer Länge von insgesamt 1,5 km wird 

mit der Abwärme aus der Biogasanlage gespeist. Am Standort sind zwei BHKW  mit einer 

installierten Wärmeleistung von insgesamt 475 kW . Neben der Versorgung des Wärmenet-

zes wird ein Teil der Abwärme noch für Trocknungsprozesse verwendet. Die Vorlauftempe-

ratur liegt bei 75 °C, die Rücklauftemperatur bei 63 °C. Der Standort der zugehörigen Heiz-

zentrale und der Verlauf des Net zes sind in Abbildung 9 dargestellt.  

 

Abbildung 9: Wärmenetz Pettendorf (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

 

Ein weiteres Nahwärmenetz wurde im  Jahr 2010 in Fuhrn in Betrieb genommen. Die Ab-

wärme aus der Biogasanlage wird  durch ein BHKW mit 370  kW bereitgestellt . Dabei beträgt 

die Vorlauftemperatur des wassergeführten Wärmenetzes 80 °C. Insgesamt sind 22 
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Abnehmer an das Netz angeschlossen. Das Wärmenetz  mit einer Länge von 1,5 km ist mit 

der zugehörigen Heizzentrale in Abbildung 10 dargestellt.  

 

Abbildung 10: Wärmenetz Fuhrn (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

 

Der dritte Nahwärmeverbund  wurde im Jahr 2011 in Nefling in Betrieb genommen. Auch hier 

ist die vorhandene Biogasanlage der Wärmeerzeuger. Das Biogas wird dabei in vier BHKW 

mit einer gesamten thermischen Leistung von 1.331 kW zu Strom und Wärme umgewandelt. 

Der Großteil der Wärme wird aktuell bei Trocknungsprozessen eingesetzt. Lediglich 15 % 

werden im Wärmenetz genutzt. Dabei beträgt die Vorlauftemperatur des wassergeführten 

Wärmenetzes 80  °C, die Rücklauftemperatur 60 °C. Das Wärmenetz hat eine Länge von 

550 m. 
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Abbildung 11: Nahwärmeverbund  Nefling   

 

Darüber hinaus existiert ein kleiner Wärmeverbund  in Hofenstetten , welcher mit  einer Hack-

schnitzelheizung mit einer Feuerungsleistung von ca. 50 kW  betrieben wird . Das im Jahr 2021 

in Betrieb genommene Netz hat eine Trassenlänge von 260 m . Die Vorlauftemperatur beträgt  

70°C und die Rücklauftemperatur 60 °C. Insgesamt sind zwei Abnehmer an das Netz ange-

schlossen. Der Netzverlauf ist in Abbildung 12 zusehen.  
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Abbildung 12: Nahwärmeverbund  Hofenstetten  

 

Des Weiteren bestehen drei Nahwärmeverbunde der Stadtwerke Neunburg vorm Wald , wel-

che mit Gas betrieben werden. Diese unterteilen sich in den Nahwärmeverbund Mittelschule , 

Im Berg und Bärnhof. Das Netz im Bärnhof wurde 2025 in Betrieb genommen und ist somit 

das Neuste. Beim Netz Im Berg sind die Kommunalen Liegenschaften Rathaus, Musikschule, 

Stadtkapellenraum und die ehemalige Fronfeste. Bei allen Netzen handelt es sich um Nah-

wärmenetze mit einer Vorlauftemperatur von 70 bis 75 °C. Die Wärme wird über Erdg askes-

sel und BHKW zur Verfügung gestellt.  
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Abbildung 13: Nahwärmeverb ünde Stadtwerke Neunburg vorm Wald  

 

In der ehemaligen Bundeswehrsiedlung liegt ebenfalls ein Wärmenetz, welches 80 

Wohneinheiten und 10 Reihenhäuser mit Nahwärme versorgt. Aktuell wird hier Heizöl als 

Energieträger eingesetzt. Die Lage der Heizzentrale und der Netzverlauf sind in Abbildung 

14 dargestellt.  

 

Nahwärmeverbund Im Berg  

Nahwärmeverbund Bärnhof  

Nahwärmeverbund 
Mittelschule  
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Abbildung 14: Nahwärmeverbund Bundeswehrsiedlung (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Zu dem Nahwärmeverbund Mitterauerbach liegen keine Daten vor. 

 

Abbildung 15: Nahwärmeverbund Mitterauerbach  
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4.3 Wärmeerzeugerstruktur  

Basierend auf den erhobenen Daten der Schornsteinfeger und der Stromnetzbetreiber Bay-

ernwerk und Stadtwerke Neunburg vorm Wald wird in Abbildun g 16 die Anzahl dezentraler 

Wärmeerzeuger, aufgeteilt nach eingesetzten Energieträgern, dargestellt. Ein Großteil des 

Stadtgebietes wird über die Stadtwerke Neunburg vorm Wald versorgt. Wenn qualitativ 

hochwertigere Daten, basierend auf den Befragungen der Gebäudeeigentümer, der GHDI so-

wie der kommunalen Liegenschaften, verfügbar waren, sind diese in die Analyse integriert 

worden. Darüber hinaus ist es gemäß den aktuell gültigen Bestimmun gen derzeit nicht mög-

lich, eine Aufstellung nach der Art des Wärmeerzeugers zu erstellen. Das bedeutet, dass 

beispielsweise bei erdgasbasierten Wärmeerzeugern keine Unters cheidung zwischen Block-

heizkraftwerken (BHKW) oder Brennwertgeräten vorgenommen werden kann. Ebenso ist 

kein Rückschluss auf die Baujahre der einzelnen Wärmeerzeuger möglich. 

Im Ist-Stand basieren 60 % der installierten, dezentralen Wärmeerzeugern auf den Energie-

trägern Biomasse. Mehr als 37 % der Erzeuger basieren auf Erdgas und Heizöl und sind somit 

fossiler Herkunft. Laut Bayernwerk liegen 6 Direktheizungen und 17 Wärmepumpen in ihrem 

Versorgungsgebiet vor, welche als Energieträger Strom nutzen. Der Anteil der Stromdirekt-

heizungen und Wärmepumpen ist vermutlich deutlich höher, da der Großt eil der Stadt über 

die Stadtwerke mit Strom versorgt wird und hier keine Daten zur Anzahl vorliegen. Bei den 

ausgewiesenen Hausübergabestationen (3 %) handelt es sich um diejenigen, di e durch Wär-

menetze versorgt werden. Da nicht von jedem Wärmenetz eine Rückmeldung zu den Haus-

übergabestationen erfolgte, ist hier eine gewisse Unschärfe vorhanden. Zu berücksichtigen 

ist, dass in der nachfolgenden Abbildun g 16 teilweise Einzelraumheizungen wie holzbefeu-

erte Kamine berücksichtigt wurden und sich daraus ein hoher Anteil an fester Biomasse 

ergibt. Dieser hohe Anteil nimmt jedoch keinen Einfluss auf den Wärmeverbrauch nach Ener-

gieträgern, welcher in Abbildung 17 dargestellt wird.  
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Abbildun g 16: Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger inkl. Hausübergabestationen (Veröffentlichung nach 
WPG, Anlage 2, I. )9  

Basierend auf den Zensusdaten von 2022 werden folgend die Anteile der Energieträger in 

den einzelnen Quartieren dargestellt. Aufgrund von Datenunschärfe können die dargestell-

ten Werte von der Realität abweichen. Auch hier ist erkennbar, ähnlich zu  Abbildun g 16, dass 

überwiegend die Energieträger Holzpellets, Erdgas und Heizöl vertreten sind.   

 

9 Keine Daten zur Anzahl seitens der Stadtwerke zu Stromdirektheizungen und Wärmepumpen geliefert , da Auf-

teilung nach Aussagen der Stadtwerke nicht möglich  
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Abbildung 17: Anteil der Energieträger am jährlichen Endenergieverbrauch für Wärme  (Veröffentlichung 
nach WPG, Anlage 2, I.)  
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Kehrbücher  

Die Datenerfassung der Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik erfolgt über 

die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger . Dabei werden Daten über die Anzahl  und ku-

mulierte installierte Leistung  der Wärmeerzeuger je Energieträger  erfasst, die aggregiert 

pro Straße  vorliegen. Dadurch wird es ermöglicht, Bereiche mit hohen Anteilen an fossiler 

Wärme zu eruieren, wenngleich die aggregierte Form der Daten eine detailliertere Analyse 

und präzisere Betrachtung nicht zulässt. Ebenso fließt dieser Datensatz i n die Erstellung der 

Treibhausgasbilanz mit ein. Diese Daten können durch das Landesamt für Statistik in Bayern 

standardisiert abgerufen werden.  

Strombasierte Heizungen  

Die Informationen zu Wärmeerzeugungsanlagen, die den Energieträger Strom nutzen, wur-

den von den beiden Stromnetzbetreiber n erhoben. Dabei liegen nur von einem Netzbetreiber  

Informationen über die Anzahl  der Stromheizanlagen vor. Der Stromverbrauch , der hierfür 

notwendig ist, liegt für das gesamte Kommunengebiet vor. Eine Unterscheidung  zwischen 

Stromdirektheizungen  und Wärmepumpen  ist erfolgt . Verschnitten mit dem Datensatz aus 

den Kehrbüchern werden diese Daten ebenso zu Erstellung der Treibhausgasbilanz verwen-

det. 

Geothermale Heizungen  

Geothermische Heizsysteme nutzen die thermische Energie des Erdinneren  als nachhaltige 

Wärmequelle. Grundwasserwärmepumpen  entziehen thermische Energie aus dem Grund-

wasser, das durch seine ganzjährig nahezu konstanten Temperaturen als effiziente Energie-

quelle dient. Die Tiefe der Bohrungen richtet sich nach der Höhe des Grundwasserspiegels 

und sollte 15 m in der Regel nicht ü berschreiten, um die Effizienz zu maximieren. Nach dem 

Wärmeentzug wird das Wasser dem Grundwassersystem wieder zugeführt. Dabei müsse n 

die gesetzlichen Vorgaben des Gewässerschutzes eingehalten und die Wasserqualität über-

wacht werden, um eine Verockerung der Brunnen zu vermeiden. Erdwärmesonden  hingegen 

nutzen die geothermische Energie durch vertikale Bohrungen von durchschnittlich 40 bis 

150  m Tiefe. In diese Bohrungen werden Kunststoffrohre eingeführt, die am unteren Ende 

verbunden sind. Der Zwischenraum wird mit einem Beton -Ton-Gemisch verfüllt, um die 
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Wärmeübertragung und Abdichtung zu optimieren. Ein Wärmeträgermittel, meist ein Was-

ser-Glykol-Gemisch, zirkuliert in den Rohren, nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und 

transportiert sie zur Wärmepumpe. Beide Systeme zeichnen sich durch hohe Effizienz, ge-

ǚƇƩŹŞΥ=¿Ό-Emissionen und langfristige Wirtschaftlichkeit aus, erfordern jedoch detaillierte 

geologische Untersuchungen sowie behördliche Genehmigungen zur Installation. D ie beste-

henden geothermischen Heizungsanlagen im Gemeindegebiet ν hier lediglich  Erdwärmeson-

den - sind in folgender  Abbildung 18 dargestellt.  

 

Abbildung 18: Kartografische Darstellung der geothermischen Anlagen  
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4.4 Gasnetzinfrastruktur  

Das lokale Gasnetz wird von Bayernwerk Netz GmbH betrieben. Insgesamt erstreckt dieses 

sich über eine Gesamtlänge von etwa 50 km, wobei sich sowohl Hochdruck - als auch Mittel-

druckleitungen im Gebiet befinden. Von der gesamten  Gemeinde sind vor allem der Hauptort 

und das Quartier Seebarn erschlossen (vgl. Abbildung 198). Insgesamt befinden sich im be-

planten Gebiet  1.007  Gebäude mit einem Anschluss an das Gasnetz.  

 

Abbildung 19: Gasnetzgebiete (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  

Im Ist-Stand wird das Gasnetz vollständig mit Methan betrieben.  Das Mitteldruckg asnetz im 

Stadtkern erstreckt sich über 29 km, die Hochdruckleitung über rund 7 km. Im Stadtkern 

selbst sind  948 Gebäude angeschlossen. In den Ortschaften außerhalb sind rund 59 Gebäude 

an das Gasnetz angeschlossen, 43 davon in Seebarn. Der gesamte Gasverbrauch beläuft sich 

basierend auf Daten der Bayernwerk Netz GmbH im Jahr 2022 auf ca. 66,5 GWh /a, wobei ca. 

48 GWh/a auf Gewerbe zurückzuführen ist. Der Anteil für Prozesswärme beträgt 35,8 %. 

Nähere Informationen zur Verbraucherstruktur sind aufgrund der durchgeführten  registrier-

ten Leistungsmessung (RLM) vorhanden. 

Weiter ist bezüglich der Gasverbräuche zu bemerken, dass keine Differenzierung zwischen 

Gasverbrauch zur Strom- oder Wärmeerzeugung möglich ist. Der Gasverbrauch zur Wärme-

erzeugung ist somit nicht dem Gesamtgasverbrauch gleichzusetzen .  
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Der Fortbestand des Gasnetzes von Bayernwerk ist nach aktueller Rechtslage auf unbe-

stimmte Zeit angelegt. Nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der allge-

meinen Anschlusspflicht des § 18 EnWG, müssen Betreiber von Energieversorgungsnetzen 

Letztverbraucher in Niederdruck an das bestehende Netz anschließen und die Anschlussnut-

zung ermöglichen, sofern keine wirtschaftliche Unzumutbarkeit oder andere gesetzliche Aus-

nahmen vorliegen. Für eine weitergehende Planung und Umsetzung entsprechender Ma ß-

nahmen wäre daher zunächst eine Anpassung des gesetzlichen und regulatorischen Rah-

mens erforderlich. Der Netzbetreiber Bayernwerk arbeitet derzeit noch an einem Gas-

netztransformationsplan. Der Netzbetreiber hat darauf hingewiesen, dass im U mkreis des 

Kommunengebietes einige Biogasanlagen sind, bei welchen in den nächsten Jahren die EEG-

Vergütung ausläuft. Eine mögliche Umstellung auf Biomethan wird in Abschnitt 4.7 thema-

tisiert. Zum jetzigen Zeitpunkt können somit keine belastbaren Aussagen über die zukünftige 

Stilllegung einzelner Gasabschnitte getroffen werden.  

Nach Aussagen des Netzbetreibers handelt es sich bei den Leitungen des Verteilnetzes über-

wiegend um auf Wasserstoff umstellbare Leitungen (H2 -ready). Hinsichtlich der 1.007 

Hausanschlüsse sind individuelle Prüfungen, abhängig vom Alter des Anschlusses notwen-

dig. 

4.5 Abwassernetz infrastruktur  

Die Abwasserinfrastruktur einer Kommune stellt neben der eigentlichen Funktion auch ein 

energetisches Potenzial für die Wärmeversorgung dar. Die im Abwasser enthaltene Rest-

wärme kann mittels Wärmetauscher und Wärmepumpentechnologie nutzbar gemacht wer-

den. Das gesamte Abwassernetz der Stadt ist in Abbildung 20 dargestellt.   
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Abbildung 20: Abwassernetz  

4.6 Wasserstoffinfrastruktur  

Die Planungen für den Aufbau einer nationalen Wasserstoffindustrie sind zum Zeitpunkt der 

Bearbeitung auf unterschiedlichen  Ebenen in Arbeit. Hierbei gibt es unterschiedliche Pla-

nungsansätze, im Weiteren wie folgt genannt:  

1. Top-Down : Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob das betrach-

tete Planungsgebiet in der Nähe aktueller geplanter Gasnetze liegt, die zukünftig für 

ein Wasserstoff -Kernnetz (siehe Abbildung 215) umgestellt werden sollen.  

Konkrete Planungen für eine mögliche Umstellung des regionalen Verteilnetzes wer-

den mit dem jeweiligen Gasnetzbetreiber abgestimmt. Sollte es auf dieser Ebene noch 

keine nutzbaren Planungen geben, wird vereinfachend angenommen, dass im Be-

trachtungsgebiet bis zum Zieljahr 204 5 keine Wasserstoffmengen über das Kernnetz 

zur Verfügung stehen werden.  

2. Bottom -Up: Hierbei wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht, ob im zu be-

trachtenden Planungsgebiet Potenziale für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes als 

Insellösung vorhanden sind. Grundlage hierfür ist i.d.R. ein vorhandenes Gasnetz so-

wie ausreichende Bedarfe an Prozesswärme von Großverbrauchern. Ist dies nicht der 

Fall, wird vereinfachend angenommen, dass im Betrachtungsgebiet derzeit kein wirt-

schaftlicher Einsatz von Wasserstoff möglich ist.  
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Wichtig : Die Wärmeplanung ist als iterativer Prozess zu verstehen (nach § 25 Abs. 1 

WPG ist die Wärmeplanung alle fünf Jahre fortzuschreiben). Daher kann es zukünftig 

zu abweichenden Ergebnissen kommen, falls weitere  / konkrete Planungen vorliegen.  

Nachfolgend wird in Abbildung 21 der aktuelle Planungsstand 10 zum Wasserstoff -Kernnetz 

dargestellt.  

 

Abbildung 21: Genehmigte Planung  für Wasserstoff -Kernnetz [Quelle: FNB Gas  2024]  

Nachfolgend wird in Abbildung 22 der Verlauf des Wasserstoff -Kernnetzes sowie die Lage 

der Kommune dargestellt.  

 

10 FNB Gas. "Wasserstoff Kernnetz", 2024  

https://fnb-gas.de/wasserstofftransport/wasserstoff-kernnetz/


    

52 

 

 

Abbildung 22: Ausschnitt Wasserstoffkernnetz und Stadt Neunburg vorm Wald  [Quelle: FNB Gas 2024 ]  

 

Die Stadt Neunburg vorm Wald  liegt in der Nähe von einer geplanten Neubauleitung  

(KLN047-01) , welche frühestens bis Ende 2032 in Betrieb genommen werden soll. Ange-

bunden ist die Neubauleitung durch die Kernnetzleitungen  KLU086-01, AND089 -01 sowie 

KLU005-01 und KLN004-01. Leitungen mit deƧΥ²İǚƚŞǚΥϊ¦¨ĀϋΥǢƇƩŖΥǢƴŹŞƩİƩƩǮŞΥĀƧǢǮŞƞλ

lungsleitungenΫΥ¨ŞƇǮǶƩŹŞƩΥƧƇǮΥŖŞƧΥâǚŀŸƇȔΥϊ ´DϋΥǢǮŞƞƞŞƩΥİƞǮŞǚƩİǮƇȎŞΥǗƴǮŞƩȠƇŞƞƞŞΥ¨ŞƇǮǶƩŹŞƩΥ

darάΥϊ¦¨´ϋΥȏƇǚŖΥŸǼǚΥ´ŞǶōİǶƞŞƇǮǶƩŹŞƩΥŹŞƩǶǮȠǮ. 

  

Neunburg  
vorm Wald  
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Kerndaten der jeweiligen Leitungen aus dem Antrags-

entwurf dargestellt.  

Tabelle 1: Angrenzende Wasserstoffleitungen aus der Kernnetzplanung  

Antrags -ID Name Netzbetreiber  
Länge in 

km 
Investitions -kos-

ten  ƇƩΥ²ƇƴΫΥϯ 
Inbetrieb -

nahme  

KLN004 -01 
Forchheim-Ir-
sching 

bayernets/ OGE 12,0 37,3 12/2027  

KLU005 -01 
Finsing-
Münchsmünster  

bayernets 65,3 34,2 12/2030  

KLU086 -01 
Finsing-
Münchsmünster  

OGE/GRTD 28,5 22,2 12/2032  

AND089 -01 
Ismaning Nord-
Münchsmünster  

SWM Infrastruktur 
GmbH & Co. KG 

64,0 25,5 2032  

 

Auch der Netzentwicklungsplan NEP 2022 -2032 11,der von Fernleitungsnetzbetreibern im  

März 2024 auf geheißen der Bundesnetzagentur  mit Blick auf die Energiekrise aktualisiert 

worden ist , beschäftigt sich mit der Umstellung auf Wasserstoff.  Die Umstellbarkeit von un-

mittelbar im Raum Neunburg vorm Wald  liegender Leitungen wird hier bestätigt.  

Einschätzung zur Nutzung von Wasserstoff  

Die Nutzung von Wasserstoff  für Zwecke der Wärmeversorgung wird in Fachkreisen bislang 

kontrovers  diskutiert . Einerseits ermöglicht die Einspeisung von Wasserstoff in Gasnetze 

den Hochlauf  der Wasserstoffwirtschaft aufgrund gesteigerter und skalierbarer Nachfrage. 

Andererseits sind die Energieverluste , die bei der Herstellung von Wasserstoff entstehen, 

gerade im Vergleich mit der hohen Effizienz von Wärmepumpenlösungen und zugleich knap-

per, aber dennoch steigender Versorgung mit grünem Strom, ein nicht zu u nterschätzendes 

Hindernis . 

Solange Wasserstoff nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, sollte der Einsatz in 

schwer zu dekarbonisierbaren Industriezweigen (sogenannte hard -to -abate industries)  

 

11 Netzentwicklungsplan NEP 2022 -2032 , Seite 202 

https://fnb-gas.de/news/fnb-veroeffentlichen-finalen-nep-gas-2022-2032/
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priorisiert  werden. Hierzu zählen u.a. die Mineralölwirtschaft, die Stahlherstellung und die 

Chemieindustrie. 

In Ausnahmefällen  kann bei ausreichender erneuerbarer Energieversorgung die Erzeugung 

grünen Wasserstoffs für Heizzwecke auf regionaler Ebene sinnvoll und wirtschaftlich  sein. 

Voraussetzungen hierfür sind, dass eine ausreichende Menge an erneuerbarem Strom regel-

mäßig als Überschuss zur Verfügung steht und zugleich der Verkauf des Wasserstoffs auf-

grund der Transportdistanz zu etwaigen Abnehmern nicht konkurrenzfähig ist. S o könnte der 

Ausnutzungsgrad der erneuerbaren Energiequellen gesteigert werden, da die Leistung z.B. 

von PV-Freiflächen- und bzw. oder Windkraftanlagen nicht mehr abgeregelt werden müsste. 

Hierbei ist zu beachten, dass sehr große Leistungen  bereitstehen müssten (bei Photovoltaik 

mehrere Megawatt bis zur Wirtschaftlichkeit).  Für eine besonders synergetische Nutzung 

wird der Elektrolyseur mit  einer Kombination aus Wind - und Solarenergie betrieben. Der da-

für erforderliche  Flächenbedarf (mehrere Windkraftanlagen und mehrere Hektar PV -Freiflä-

che) nimmt dabei aber solch große Ausmaße an, dass die Vereinbarkeit mit den übrigen öf-

fentlichen Belangen , insbesondere dem Immission- und Landschaftsschutz, eine entschei-

dende Rolle spielt . 

Für die Versorgung mit Wasserstoff ist zudem der Aufbau eines Transport - und Verteilnetzes 

notwendig. Dieses Hochdruck -Transportnetz  wird gerade durch Bestrebungen auf nationa-

ler, wie auch auf EU-Ebene forciert. Die Umstellung  der Niederdruck -Gasverteilnetze stellt 

hierbei die größere Herausforderung  dar. Viele verschiedene Gasnetzbetreiber mit unter-

schiedlichen Vorstellungen hinsichtlich Weiterbetrieb und Umstellungsfahrplan erschweren 

die Transformation. Mittelfristig  wird die Anzahl  der angeschlossenen Kunden sinken , wäh-

rend sich andere Technologien wie Biomasseheizungen und Wärmepumpen auf dem Markt 

etablieren . Demgegenüber steht ein erhöhter Investitionsbedarf durch die Umstellung auf 

Wasserstoff. Die Folge sind steigende Netzentgelte  neben ohnehin ungewissen Entwick-

lungen  bezüglich der Verfügbarkeit  von grünem Wasserstoff, schwer zu prognostizierenden 

Erdgaspreisen  und damit verbundenen CO 2-Kosten. 

Der zeitliche Horizont  für die Umstellung auf Wasserstoff zeichnet sich derzeit auf das Jahr 

2040  ab. Ab etwa 2030  werden größere Leitungsabschnitte des Transportnetzes umge-

stellt . Direkt angrenzende Verteilnetze werden so bereits etwas früher beliefert werden 



    

55 

können. Daneben werden bis 2040 weitere Leitungen umgestellt oder neu gebaut. Vereinzelt 

werden auch Inselnetze mit dezentraler Wasserstofferzeugung eine Lösung darstellen. Hier-

für müssen entsprechende EE-Potenziale sowie H 2-Abnehmer vorliegen.  

Hinweise: 

¶ In bestimmten Verteilnetzen  kann  aufgrund der räumlichen Nähe zum geplanten H 2-

Kernnetz kostengünstiger Wasserstoff zur Wärmeversorgung zur Verfügung stehen.   

¶ Die Kosten  für Wasserstoff können derzeit nicht seriös prognostiziert  werden. 

¶ Wasserstoff wird für die Transformation des Energiesystems (Heizen, Strom und In-

dustrie) voraussichtlich auch importiert  werden müssen. 

Konzepte oder Studien  für eine intensive Wasserstoff nutzung im Betrachtungsgebiet exis-

tieren derzeit nicht. 

Zur weiteren Bewertung der Verfügbarkeit des Energieträgers Wasserstoff wurde eine Be-

wertungsmatrix  eingeführt, die folgende Punkte qualitativ bewertet:  

1. Abstand des Verteilnetzes zur Fernleitung  

2. Zeitraum der Verfügbarkeit einer Fernleitung  

3. Umrüstbarkeit des örtlichen Verteilnetzes  

4. Prozesswärme oder Prozessgaseinsatz vor Ort 

5. Vorhandene Pläne für die lokale H 2-Erzeugung 

6. Bestehende H2-Entwicklungsvorhaben (Reallabore, Hyland etc.) 

7. Zusätzliche EE-Potenziale > 30 MW inst allierte  Leistung  

 

 

Die Bewertungsmatrix gibt Aufschluss  über die grundsätzliche Eignung des Standorts Neun-

burg vorm Wald hinsichtlich des Einsatzes von Wasserstoff für dezentrale Wärmeanwen-

dungen. Die Einschätzung für Neunburg vorm Wald ist tendenziell positiv . Insbesondere die 

Erschließung des Kernnetzes bis 2035 und die Umrüstbarkeit des örtlichen Verteilernetzes 

eher geeignet

neutral

eher ungeeignet

 7   
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sowie die in und um Neunburg vorm Wald  befindliche n Prozesswärmebedarfe  haben dabei 

einen entscheidenden Anteil.  Wesentliche Hemmnisse  sind die fehlenden Pläne für eine lo-

kale H2 Erzeugung sowie keine bestehenden H2 -Entwicklungsvorhaben.   

Für Neunburg vorm Wald wurde zusammen mit der planungsverantwortlichen Stelle be-

schlossen, sich zunächst auf die Erschließung zentraler Stadtteile durch Wärmenetze zu fo-

kussieren. Sollten die Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick auf den Transformations-

plan der Bayernwerk Netz GmbH als Gasnetzbetreiber, konkrete Zielszenarien greifbar ma-

chen, findet dies  selbstverständlich in der folgenden Planung speriode der Wärmeplanung 

Berücksichtigung. 

4.7 Biomethaninfrastruktur  

Die Einspeisung von Biomethan in das Erdgasnetz bietet eine vielversprechende Möglichkeit, 

erneuerbare Energien effizient zu nutzen und gleichzeitig die Klimaziele zu erreichen. Dieser 

Prozess erfordert die Einhaltung bestimmter rechtlicher Vorgaben und ei ne sorgfältige Pla-

nung. 

Auf europäischer Ebene regelt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III12) die Integration 

von Biomethan in das Gasnetz. In Deutschland sind die Vorgaben im Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG13) sowie seit 01.01.2026 in der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 

festgelegt , bis Ende 2025 war noch die Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) maßgeblich. 

Die Regelungen umfassen unter anderem die Anforderungen an die Gasqualität und techni-

schen Voraussetzungen für die Einspeisung. 

Die bis 31.12.2025 geltende GasNZV enthielt eine Kostenaufteilung beim Netzanschluss 

zwischen dem Erdgasnetzbetreiber und dem Betreiber der Aufbereitungsanlage. Eine Über-

gangsregelung sieht vor, dass für Bestandsanlagen die Regelungen des § 33 GasNZV wei-

terhin gelten, sofern im Jahr 2025 das Netzanschlussbegehren beim Netzbetreiber erfolgt ist 

und eine Vorauszahlung für die Prüfung des Netzanschlussbegehrens getätigt wurde. 

 

12 https://eur - lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413 
13 https://www.gesetze -im-internet.de/eeg_2014/  
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Bedeutet im Umkehrschluss: für Anlagen, die nicht unter die Übergangsregelung fallen, gel-

ten die Regelungen nach § 17 EnWG. Dort ist zwar eine Netzanschlusspflicht enthalten, je-

doch keine Kostenaufteilung wie bisher in der GasNZV. Fachverbände fordern deshalb, dass 

bei der Gestaltung des EnWG nachgebessert werden soll: so fordert der Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beispielsweise in einem Positionspapier die Einfüh-

rung eines Schwellenwertmodells für die Netzanschlusskosten 14. 

Der Prozess der Biomethaneinspeisung beginnt mit der Aufbereitung von Rohbiogas zu Bio-

methan bzw. Erdgasqualität. Dies beinhaltet die Erhöhung des Methangehalts und die Re-

duktion von Schwefel - und CO2-Anteilen. Anschließend wird das aufbereitete Biomethan in 

das bestehende Erdgasnetz eingespeist. 

Die Einspeisung in das Erdgasnetz wiederum ermöglicht die Nutzung der bestehenden 

Gasinfrastruktur, was sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft ist. Biomethan ist 

mit fossilem Erdgas kompatibel und kann daher über die vorhandenen Leitungen und Sp ei-

cher unabhängig vom Produktionsort und -zeitpunkt genutzt werden.  

Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Einspeisung sind ausreichend große Rohbiogas-

ströme sowie ein physikalisch sinnvoller Anschluss ans Erdgasnetz (Entfernung Aufberei-

tungsanlage zum Einspeisepunkt). In Abschnitt 5.8.3 ist eine Analyse der Biogasanlagenstan-

dorte für eine mögliche Biomethaneinspeisung im beplanten Gebiet der  Stadt Neunburg vorm 

Wald durchgeführt worden . 

4.8 Wärmeverbrauch  

Der gesamte Wärmeverbrauch der Kommune beruht sowohl auf erhobenen Daten  aus Um-

fragen  als auch auf internen Hochrechnungen . Konkrete Verbräuche konnten dabei für fol-

gende Verbrauchergruppen bzw. Gebäudearten erhoben werden:  

¶ Kommunale Liegenschaften 

¶ Privathaushalte (siehe Abschnitt 4.10) 

 

14 https://www.bdew.de/media/documents/2025_07_30_BDEW -Positionspapier_effizienter_Anschluss_Biome-

thananlagen.pdf  
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¶ Industrie und Gewerbe (siehe Abschnitt 4.9) 

Die Verbrauchsdaten der Gasnetzinfrastruktur wurden für das Wärmekataster nicht heran-

gezogen, da diese keinen Aufschluss über mögliche  andere Heizungssysteme im selben Ge-

bäude liefern. So würde ein Gebäudeverbrauch fälschlicherweise zu gering eingestuft wer-

den, wenn aus den Gasverbrauchsdaten nicht hervorgeht, dass im selben Gebäude auch noch 

mit einer Stromdirektheizung oder anderen Heizungssystemen geheizt würde.  

Für die verbleibenden Gebäude wird anhand von Daten zum Gebäudebestand und 3D -Ge-

bäudemodellen des Level of Detail 2 ( LoD2 ) der Wärmebedarf über Berechnungsmodelle 

abgeschätzt, sodass der Betrachtung ein gebäudescharfes Wärmekataster  zugrunde liegt.  

Zur ersten Einordnung des Wärmebedarfs wird die Wärmedichte  der definierten Quartiere 

in MWh/ha berechnet (siehe Abbildung 23).  

Die Grenzwerte für eine Erstabschätzung zur Wärmenetzeignung wurden dabei dem Hand-

lungsleitfaden zur kommunalen Wärmeplanung der Klimaschutz - und Energieagentur Ba-

den-Württemberg (KEA -BW) entnommen . Die Stadt Neunburg vorm Wald  weist i m Zent-

rum eine hohe Eignung für ein Wärmenetz im Bestand auf. Ebenso können die Quartiere Reit-

schule, Kolpingstraße und Katzdorfer Str.  durch ein Wärmenetz erschlossen werden , jedoch 

womöglich mit potenziell höherem Aufwand .  
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Abbildung 23: Einteilung der Quartiere nach dem Wärme verbrauch  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 
2, I .) 
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Ein etwas anderes Bild der Kommune entsteht, wenn der Wärmebedarf als Heatmap  be-

trachtet wird ( Abbildung 24). Es wird deutlich, dass neben dem Ortskern auch im Industrie-

gebiet sowie im Bereich der Schulen Wärmebedarfe in räumlicher konzentrierter Form vor-

handen sind. 

 

Abbildung 24: Heatmap in Abhängigkeit des Wärme verbrauchs  
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Die Wärmeversorgung in der Stadt Neunburg vorm Wald  wird aktuell zum Großteil mit ei-

nem Anteil von 70,1 % von den fossilen Energieträgern Heizöl  und Erdgas gedeckt. Daneben 

hat die feste Biomasse  einen Anteil von insgesamt 26,3 %. Der übrige Wärmebedarf wird 

über den Energieträger Abwärme mit 1,70 % und Strom  (1,1 % ) und Umweltwärme (0,8  %) 

gedeckt. Rundungsdifferenzen können dazu führen, dass die Summe der dargestellten Werte 

geringfügig von 100  % abweicht.  

 

Abbildung 25: Endenergie im Wärmesektor  
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4.9 Industrie und Gewerbe  

Da Unternehmen je nach Betrieb und Branche sehr unterschiedlichen Nutzungen  unterlie-

gen, ist für eine genaue Betrachtung und Abbildung der Ist -Situation eine gesonderte Daten-

erhebung notwendig. Im Zuge dessen wurde  durch die Kommune eine Befragung  der Unter-

nehmen durchgeführt, sodass spezifische Aussagen zur aktuellen Wärmeerzeugungsstruktur 

und zum Prozesswärme- und Stromverbrauch getroffen werden können. In Rücksprache mit 

der planungsverantwortlichen Stelle wurden dabei die zu befragende Akteure festgelegt. 

Insgesamt konnte eine Rückmeldung von 23 Liegenschaften erwirkt werden , deren Standorte 

in Abbildung 26 dargestellt sind. Wesentliche Verbraucher konnten im Industriegebiet iden-

tifiziert werden.  

 

 

Abbildung 26: Großverbraucher - Gewerbe/Industrie ( Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I .) 

 

4.10  Umfrage  

Als Teil der Akteursbeteiligung , insbesondere der Öffentlichkeitsbeteiligung  und zur Nach-

schärfung der Datengrundlage wurde eine Befragung  der Gebäudeeigentümer  im gesamten 

Gemeindegebiet durchgeführt. Dabei wurde ein grundsätzliches Anschlussinteresse an ein 

Wärmenetz abgefragt. Das Ziel der Umfrage lag einerseits in der Schärfung der 
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Datengrundlage, der Generierung neuer Informationen und Erkenntnisse bezüglich des An-

schlussinteresses an ein Wärmenetz sowie einer Form der Bürgerbeteiligung, da über ein 

Freitextfeld die Bürger auch weitere Informationen und Einschätzungen abgeben konnte n. 

Ebenso konnte über die erhobenen Daten zum Brennstoff - oder Stromverbrauch der Wärme-

verbrauch im Einzelnen konkretisiert werden.  

Von den 2.328 angeschriebenen Gebäudeeigentümern konnte eine Rückmeldung zu 

506  Wohngebäuden erreicht werden. Dies entspricht einer Rückmeldequote von circa 22 %. 

Die Rückmeldequote, sowie die Ergebnisse der beantworteten Fragebögen sind in  den Ab-

bildung 27 dargestellt.  Die Liegenschaften der Stadt Neunburg vorm Wald  wurden aufgrund 

ambitionierter Ziele  pauschal mit einem positiven Anschlussinteresse gekennzeichnet. Die 

Stadt Neunburg vorm Wald  kommt damit seiner Vorbildfunktion als Wärmenetz nutzer nach. 

 

Abbildung 27: Rückmeldequote der Fragebögen  und Ergebnisse  

Bevor die Ergebnisse eingeordnet werden können, muss die Rückmeldequote kritisch be-

trachtet werden. Dabei ist festzuhalten, dass eine Rückmeldequote von 22 % nicht als reprä-

sentativ bewertet werden kann, weshalb die nachfolgenden Ergebnisse nicht ausreichend 

belastbar sind. Für detaillierte Planungen sind eventuell weitere Umfragen als Datengrund-

lage notwendig.  

Zur Auswertung der Ergebnisse sind folgende Punkte festzuhalten. Es ist zu erkennen, dass 

die Mehrheit der Rückmeldungen ihr Interesse an einem Wärmenetzanschluss angezeigt hat, 

sodass rund 52 % der Rückmeldungen sich an ein Wärmenetz anschließen lassen würden . 

Rund 32 % der Befragten gaben an, nicht an einem Wärmenetzanschluss interessiert  zu 

sein. Als Gründe gegen ein Anschlussinteresse wurde zum Beispiel  das Gebäudealter 

Keine Antwort; 78%

Ja; 52%

Nein; 32%

k.A.; 9%

bereits an 
Wärmenetz; 7%

Antwort erhalten: 22%
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genannt.  Rund 61 % gaben an, dass ihre Heizung bereits erneuert  wurde, weshalb eine 

weitere Investition in die Heizungstechnik nicht wirtschaftlich wäre. Dies ist in der folgenden 

Abbildung 28 dargestellt.   

 

Abbildung 28: Gründe gegen Interesse an Wärmenetzanschluss   

Im Rahmen der Umfrage wurde neben den gezeigten Fragestellungen auch erhoben, wie 

hoch der derzeitige Wärmeverbrauch der Befragten ist. Dort wo uns Realverbräuche aus der 

Umfrage gemeldet worden sind, wurden diese im Kataster korrigiert.  

  

61% Heizung 
bereits 

erneuert
34% 

Sonstige 
Gründe

5% keine 
Angabe

Grundsätzlich 

kein Interesse: 

160  
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4.11  Zwischenergebnisse Bestandsanalyse  

Nach Anlage 2 des WPG werden nachfolgende Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt 

und diskutiert.  

1. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch  von Wärme nach Energieträgern  und 

Endenergiesektoren  in kWh und daraus resultierende Treibhausgasemissionen  in 

Tonnen Kohlenstoffdioxid -Äquivalent,  

2. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jähr-

lichen Endenergieverbrauch von Wärme  nach Energieträgern in Prozent,  

3. der aktuelle jährliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Ener-

gieträgern in kWh,  

4. der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien  und unvermeidbarer Abwärme  am jährli-

chen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme  nach Energieträgern in Pro-

zent,  

5. die aktuelle Anzahl dezentraler Wärmeerzeuger , einschließlich Hausübergabestati-

onen, nach Art der Wärmeerzeuger einschließlich des eingesetzten Energieträgers.  

Nachfolgend werden die Zwischenergebnisse der Bestandsanalyse dargestell t. 

 

Abbildung 29: Wärmeverbrauch nach Energieträger (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, I.)  
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Der Gesamtwärmeverbrauch der Stadt beläuft sich auf über 103 GWh/a  im Ist-Stand. Dabei 

werden 41,4 % über den Energieträger Erdgas und 28,7 % über Heizöl  erzeugt. 26,3 % der 

jährlich benötigten Wärme wird mittels Biomasse bereitgestellt. Der Anteil des Energieträ-

gers Abwärme  beläuft sich auf 1,70 %. Strom und Umweltwärme  tragen mit 1,1%  bzw. 

rund  0,8 % am Gesamtwärmeverbrauch bei. 

Mithilfe der Wärmeverbräuche nach Energieträger kann die Treibhausgasbilanz erstellt wer-

den (Abbildung 30). Die hierfür angesetzten CO2-Emissionsfaktoren wurden dem  Gebäu-

deenergiegesetz15 entnommen. In Summe werden im Gemeindegebiet jährlich 20.500 t  

Treibhausgasemissionen durch die Wärmeversorgung verursacht. Zu sehen ist, dass die 

Treibhausgasemissionen der Wärmeversorgung mi t 94-prozentigem Anteil  fast ausschließ-

lich auf die Energieträger Erdgas und Heizöl  zurückzuführen sind.  

 

Abbildung 30: Treibhausgasemissionen nach Energieträger  (Veröffentlichung  nac h WPG, Anlage 2 , I .)  

 

Zusätzlich wird der Wärmeverbrauch aufgeteilt nach Sektoren dargestellt (vgl. Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden. ). Dabei ist zu erwähnen, dass die in Abbildung 

29 berücksichtigten Wärmeverluste durch die bestehenden Wärmeverteilnetzte in folgende n 

 

15 GEG-Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemissionen 

https://www.gesetze-im-internet.de/geg/anlage_9.html
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Abbildung 31 und Abbildung 32 nicht berücksichtigt wurden, da die Wärmeverluste den Sek-

toren nicht klar zugeordnet werden können.  

 

Abbildung 31: Wärmeverbrauch nach Sektoren  ohne Sektor Industrie (Veröffentlichung nach WPG, An-
lage 2, I.)   

Der Großteil des Wärmeverbrauchs fällt im Ist -Stand mit 66,7 % im Sektor Wohngebäude  

an (siehe Abbildung 32). Der Wärmeverbrauch des Sektors Gewerbe , Handel, Dienstleis-

tung  nimmt anteilig 31,7 % des jährlichen Verbrauchs ein. Der sonstige Wärmeverbrauch, 

der keinem der drei Sektoren zugeordnet werden kann, beträgt 1,8 %. Als Beispiele dafür 

können Wärmeverbräuche genannt werden, die in Gebäuden anfallen, die auf Grundlage des 

amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) keiner Gebäudeart zugeordnet 

werden können. 

Wird der Prozesswärmebedarf des Sektors Industrie  mit dazu genommen, wie in Abbildung 

32 dargestellt, liegt der Gesamtendenergiebedarf bei 184 GWh/a und verteilt sich wie folgt 

auf die Sektoren: 44 %  des jährlichen Verbrauchs beläuft sich auf Prozesse, 37 % Wohnge-

bäude, rund 17,7 % auf den Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen.  
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Abbildung 32: Wärmeverbrauch nach Sektoren inklusive des Industriesektors (Veröffentlichung nach 
WPG, Anlage 2, I.)   

Vom gesamten Wärmebedarf werden im Ist -Stand 30 % auf Basis erneuerbarer Energien  

gedeckt, was über dem deutschen Durchschnitt (17,7  %)16 liegt. Dabei nimmt die Biomasse 

als Energieträger den hauptsächlichen Anteil mit 26 % ein. Die Abwärme  nimmt 2 % des 

gesamten jährlichen Wärmeverbrauchs ein. Der erneuerbare Anteil strombasierter Heizun-

gen die Umweltwärme  sind vernachlässigbar klein . Zur Ermittlung des erneuerbaren Stro-

manteils wurde der EE-Anteil am bundesweiten Stromverbrauch des Jahres 2023 verwendet, 

welcher nach der Bundesnetzagentur bei 55  % liegt.  

 

16 Tischvorlage_Erneuerbare-Energien-in-Deutschland (bmwk.de)  

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/erneuerbare-energien-in-de-tischvorlage.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Abbildung 33: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am gesamten Wärmever-
brauch  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I. )  

Der jährliche Endenergieverbrauch von 4,47 GWh/a, welcher über leitungsgebundene  

Wärme  abgedeckt ist, wird in Abbildung 34 differenziert nach Energieträgern dargestellt. 

Dabei wird  aktuell  zum Großteil mit einem Anteil von 58 % Erdgas als Energieträger heran-

gezogen. Weiter wird auch  Abwärme  mit einem Anteil von 40 %  und feste  Biomasse mit 

einem Anteil von 2 % für die leitungsgebundene Wärme eingesetzt.  
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Abbildung 34: Jährlicher Endenergieverbrauch leitungsgebundener Wärme nach Energieträger  (Veröf-
fentlichung  nach WPG, Anlage 2, I. )  

Der zugehörige Anteil an erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme  an leitungs-

gebundener Wärme werden in Abbildung 35 dargestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die lei-

tungsgebundene Wärmeversorgung zu 58 % nicht erneuerbar.  
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Abbildung 35: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwärme am jährlichen Endenergiever-
brauch leitungsgebundener Wärme  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , I .) 
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5 POTENZIALANALYSE 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Potenzialanalyse  und deren Ergebnisse dargestellt 

und diskutiert. Im Rahmen dieser Untersuchung werden unter Beachtung vorhandener 

Schutzgebiete verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter Einsparpotenziale  aufgrund von 

Sanierungsmaßnahmen , Grünstrompotenziale  sowie erneuerbare Wärmepotenziale . 

 

Abbildung 36: Übersicht über den Potenzialbegriff   

Das theoretische Potenzial  

Das theoretische Potenzial ist als das physikalisch  vorhandene Energieangebot  einer be-

stimmten Region in einem bestimmten Zeitraum definiert. Das theoretische Potenzial ist dem-

nach z. B. die Sonneneinstrahlung innerhalb eines Jahres, die nachwachsende Biomasse einer 

bestimmten Fläche in einem Jahr oder die kinetische Energie des Windes im Jahresverlauf. 

Dieses Potenzial kann als eine physikalisch abgeleitete Obergrenze aufgefasst werden, da 

aufgrund verschiedener Restriktionen in der Regel nur ein deutlich geringerer Teil nutzbar ist.  

Das technische Potenzial  

Das technische Potenzial umfasst den Teil des theoretischen  Potenzials , der unter den ge-

gebenen Energieumwandlungstechnologien  und unter Beachtung der aktuellen gesetzli-

chen Rahmenbedingungen  erschlossen werden kann. Im Gegensatz zum theoretischen Po-

tenzial ist das technische Potenzial veränderlich  (z.B. durch Neu- und Weiterentwicklungen) 

und vom aktuellen Stand der Technik abhängig.  

Das wirtschaftliche Potenzial  
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Das wirtschaftliche Potenzial ist der Teil des technischen Potenzials, der unter Berücksichti-

gung ökonomischer Kriterien  in Betracht gezogen werden kann. Die Erschließung eines Po-

tenzials kann beispielsweise wirtschaftlich sein, wenn die Kosten für die Energieerzeugung 

in der gleichen Bandbreite liegen wie die Kosten für die Energieerzeugung konkurrierender 

Systeme.  

Das erschließbare Potenzial  

Unter dem erschließbaren Potenzial versteht sich der Teil des technischen und wirtschaftli-

chen Potenzials, der aufgrund verschiedener, weiterer Rahmenbedingungen  tatsächlich  er-

schlossen  werden kann. Einschränkend können dabei beispielsweise die Wechselwirkung 

mit konkurrierenden Systemen sowie die allgemeine Flächenkonkurrenz sein.  

5.1 Energieeinsparpotenzial durch Sanierungen  

Zur Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs wird ein gebäudescharfes 

Sanierungskataster  erstellt. Für Wohngebäude wird die Berechnung mit der Maßgabe einer 

sehr ambitionierten Sanierungsrate der Wohngebäudefläche von 2 % pro Jahr  durchgeführt. 

Im Mittel soll in diesem Szenario durch Einsparmaßnahmen ein spezifischer Wärmebedarf  

von rund 100  kWh/m²  erreicht werden . Der mittlere spezifische Wärmebedarf für Wohnge-

bäude liegt aktuell bei 102,8 kWh /m² . Bis zum Jahr 2045 kann somit eine Reduktion des 

Wärmebedarf s um 16 % auf 86,9 GWh  erreicht werden, was einer Einsparung von 

16,5 GWh entspricht. Bei der Summe des Wärmeverbrauchs von 86,9 GWh handelt es sich 

nur um den Verbrauch der Gebäude ohne die Berücksichtigung von Netzverlusten, welche 

aber unter 4.11 berücksichtigt werden.  
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Abbildung 37: Entwicklung des Endenergieverbrauchs durch Sanierungen   

Die hier angesetzte Sanierungsrate und Sanierungstiefe liegen deutlich über dem Bundes-

durchschnitt im Jahr 2024 von ca. 0,69 %17. Zur Steigerung der Sanierungsquote in Richtung 

der 2 % sind diverse Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu ergreifen. Einerseits ist die 

Förderkulisse attraktiver zu gestalten, während der Fachkräftemangel in der Baubranche ak-

tiv zu bekämpfen ist. Darüber hinaus müssen die Entscheidungsträger und damit im überwie-

genden Maße die Eigentümer von Privathaushalten über die Vorteile energetischer Sanierun-

gen aufgeklärt werden. Die Öffentlichkeitskommunikation ist in diesem Bereich deutlich zu 

intensivieren. 

  

 

17 Energetische Sanierungen bleiben auf geringem Niveau (geb-info.de) 

https://www.geb-info.de/denkmal-und-altbau/klimaziele-energetische-sanierungen-bleiben-auf-geringem-niveau
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5.2 Schutzgebiete  

Die örtlichen Schutzgebiete sind für die Bestands - und Potenzialanalyse von hoher Bedeu-

tung. Im Rahmen der Wärmeplanung lenken sie in unterschiedlichster Weise die Ausgestal-

tung der Wärmewendestrategie. Dabei spiegeln die vorkommenden Schutzgebiete in ihre r 

Größe und Struktur sowie dem zu schützenden Gutes eine stets spezifische Ausprägung des 

Gemeindegebiets wider, mit der sich in jeder Wärmeplanung individuell befasst werden 

muss. Teilweise werden durch Schutzgebiete Lösungsansätze erschwert oder verhinde rt, zu-

gleich zeigen Schutzgebiete dabei die Grenzen der umweltverträglichen Nutzung der regional 

vorkommenden Ressourcen auf. Im Rahmen der Schutzgüterabwägung ist diesbezüglich zu 

beachten, dass einerseits erneuerbare Energien nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. nach Art. 2 

Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und andererseits Anlagen zur Er-

zeugung oder zum Transport von Wärme nach § 1 Abs. 3 GEG im überragenden öffentlichen 

Interesse  liegen.  

Tabelle 2: Übersicht Schutzgebiete  

Schutzgebiet   Vorhanden   Nicht vorhanden   

Trinkwasserschutzgebiete   X  

Heilquellenschutzgebiete    X 

Biosphärenreservate   X 

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete (FFH-Gebiete)  X  

Vogelschutzgebiete   X 

Naturschutzgebiete  X  

Landschaftsschutzgebiete X  

Nationalparke    X 

Naturparke  X  

Biotope  X 

Bodendenkmäler  X   
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5.2.1 Trinkwasserschutzgebiete  

Trinkwasserschutzgebiete bedürfen aufgrund des wichtigen Schutzguts einer besonderen 

Beachtung. Neben der grundsätzlich ausgeschlossenen Nutzung von geothermischen Poten-

zialen ist auch die Nutzung anderer erneuerbarer Energiequellen innerhalb der Trinkwass er-

schutzgebiete erschwert.  

So ist die Nutzung von Windenergie und Biomasse in den Zonen I und II ausgeschlossen. 

Photovoltaiknutzung ist unter bestimmten Voraussetzungen auch in Zone II ausgewiesener 

Trinkwasserschutzgebiete möglich. In der niedrigsten Schutzkategorie, der Zone III,  sind die 

genannten Technologien nur nach ausführlicher Risikoprüfung und risikominimierender Maß-

nahmen sowie sorgfältiger Schutzgüterabwägung genehmigungsfähig.  

Für die Planung und Errichtung von Windkraftanlagen sowie von Freiflächensolaranalgen hat 

das Bayerische Landesamt für Umwelt jeweils Leitfäden veröffentlicht. Auf diese sei im Rah-

men weitergehender Planungen verwiesen. 18,19 

Der Deutscher Verein des Gas- ǶƩŖΥĘİǢǢŞǚŸİŏƁŞǢΥŞΫėΫΥσDėgĘτΥŹƇōǮΥİƩάΥŖİǢǢΥŖƇŞΥϊgŞŸŀƁǚλ

dungsanalyse und Risikoabschätzung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

im konkreten Einzelfall zu dem Ergebnis kommen [kann], dass die mit einem Vorhaben ver-

bundenen Risiken aufgrund der örtlichen Begebenheiten, der besonderen Ausführung oder 

des besonderen Betriebsreglements sicher beherrscht werden können und somit eine Befrei-

ǶƩŹΥȎƴƩΥėŞǚōƴǮŞƩΥƇƧΥgǚǶƩŖǢİǮȠΥƧƾŹƞƇŏƁΥƇǢǮΫϋΥ20 

Nach der kommunalen Wärmeplanung sollte im Verlauf der Umsetzung deshalb eingehend 

geprüft werden, ob die ausgeschlossenen Schutzgebiete, insbesondere bei nicht ausreichend 

sichergestellter Energieversorgung im Gemeindegebiet, durch Berücksichtigung bestim mter 

Vorgaben dennoch energietechnisch erschlossen werden können. In nachfolgender 

 

18 LfU-Merkblatt 1.2/8: Trinkwasserschutz bei Planung und Errichtung von Windkraftanlagen  

19 LfU-Merkblatt 1.2/9: Planung und Errichtung von Freiflächen -Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebie-

ten 

20 Positionspapier des DVGW vom 19. April 2023 zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Grundwasserschutzge-

bieten 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_128.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
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Abbildung 39 ist das Trinkwasserschutzgebiet für das beplante Gebiet dargestellt. Dieses 

befindet sich im östlichen Teil des Gemeindegebietes. 

 

Abbildung 38: Trinkwasserschutzgebiete Neunburg vorm Wald  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, 
II.) [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de ]   

5.2.2 Heilquellenschutzgebiet e 

Heilquellenschutzgebiete genießen einen äquivalenten Schutz wie Trinkwasserschutzge-

biete der Zone I und II. Auch für Heilquellenschutzgebiete gelten Vorgaben hinsichtlich der 

Nutzung erneuerbarer Energien. So sind die Gebietsumgriffe ebenso vor Einwirkungen durch 

Windkraftanlagen und Biomasseanlagen zu schützen. Die geothermische Nutzung ist grund-

sätzlich ausgeschlossen. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Heilquellenschutzge-

biete bekannt.  

5.2.3 Biosphärenreservate  

Biosphärenreservate werden in einem ganzheitlichen Ansatz bewirtschaftet. Sie dienen ei-

nerseits dem langfristigen Naturschutz. Andererseits stehen Bildung, Forschung und die Ent-

wicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte im Fokus. In der sogenannten Kernzone si nd 

menschliche Nutzungen in der Regel ausgeschlossen, in den weit größeren Pflegezonen und 

http://www.lfu.bayern.de/
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den Entwicklungszonen jedoch nicht. Naturnahe Landnutzung und ressourcenschonende Be-

wirtschaftung sind in diesen niedrigeren Schutzzonen möglich.  

In Bayern existieren zwei UNESCO-Biosphärenreservate. Zum einen das gänzlich in Bayern 

liegende Biosphärenreservat Berchtesgadener Land sowie das teils in Bayern, Hessen und 

Thüringen verortete Biosphärenreservat Rhön.  

Die energietechnische Erschließung in Form von Bioenergie-, Geothermie- oder Windener-

gienutzung ist in den Kernzonen ausgeschlossen. In den Pflege- und Entwicklungszonen ist 

nach Einzelfall zu entscheiden. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Biosphärenreservate 

bekannt.  

5.2.4 Flora -Fauna-Habitat -Gebiete 

Flora-Fauna-Habitat -Gebiete (FFH-Gebiete) bilden zusammen mit den Europäischen Vogel-

schutzgebieten das Schutzgebiet-´ŞǮȠȏŞǚƚΥϊ´İǮǶǚİΥ͎͎͎͐ϋΫ 21 Die Umsetzung von Bauvorha-

ben ist in FFH-Gebieten erheblich erschwert. Nicht nur die Gebiete selbst stehen unter be-

sonderem Schutz. Wird eine im FFH-Gebiet unter Schutz stehende Art durch Bauvorhaben 

oder anderes menschliches Wirken auch außerhalb des Gebietsumrisses (!) beeinträchtigt, ist 

eine Realisierung nahezu unmöglich. Anders als bei üblichen Kompensationsmaßnahmen 

muss im Falle einer Realisierung des beeinträchtigenden Vorhabens der Erfolg der Aus-

gleichsmaßnahme erwiesenermaßen erbracht und vor dem Eingriff in das Schutzgebiet wirk-

sam sein. 

Für die kommunale Wärmeplanung bedeutet dies, dass FFH -Gebiete möglichst von Maßnah-

men der Wärmewendestrategie freizuhalten sind. Nur wenn das geplante Vorhaben keine 

räumlichen Alternativen besitzt, ist bei entsprechender Kompensation eine Umsetzung ge-

nehmigungsfähig.  

 

21 Bundesamt für Naturschutz, "Natura 2000 Gebiete", 2025  

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiete
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In nachfolgender Abbildung 39 sind die FFH-Gebiete für das beplante Gebiet dargestellt.  

Diese verlaufen entlang der  Schwarzach und des Auerbachs und deren Ufer, sowie rund um 

den oberen Eibenstein. 

 

Abbildung 39: FFH-Gebiete Neunburg vorm Wald  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

5.2.5 Vogelschutzgebiete  

Vogelschutzgebiete bilden zusammen mit den FFH -Gebieten das zusammenhängende Na-

turschutznetzwerk ϊNatura 2000ϋ. 22  Analog zu FFH-Gebieten ist der Eingriff in Vogelschutz-

gebiete ebenfalls unzulässig. Projekte müssen vor der Zulassung und Durchführung einge-

hend auf die Verträglichkeit mit den Schutzzwecken des Schutzgebiets überprüft werden. Im 

Allgemeinen gilt, dass zw ingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses oder 

ein Defizit zumutbarer Alternativen zum Eingriff in das Schutzgebiet gegeben sein müssen, 

um überhaupt ein Genehmigungsverfahren anzustreben (§ 34 Abs. 3 BNatSchG).  

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Vogelschutzgebiete 

bekannt. 

 

22 Bundesamt für Naturschutz, "Natura 2000 Gebiete", 2025  

https://www.bfn.de/natura-2000-gebiete
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5.2.6 Naturschutzgebiete  

Naturschutzgebiete stellen rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete dar und dienen dem be-

sonderen Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen 

(§ 23 BNatSchG). Im Zentrum steht die Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 

wertvoller Lebensräume sowie der Lebensgemeinschaft wild lebender Tier - und Pflanzenar-

ten. Der biotische Ressourcenschutz bildet dabei den zentralen Schutzgedanken.23 Natur-

schutzgebiete gehören zu den sehr streng geschützten Flächen in Deutschland.  

In folgender Abbildung 40 sind die Naturschutzgebiete für das beplante Gebiet dargestellt.  

 

Abbildung 40 : Naturschutzgebiete  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.) [Datenquelle: Bayerisches 
Landesamt für Umwelt]  

5.2.7 Landschaftsschutzgebiete  

Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz von Natur und Landschaft. Sie haben den 

Zweck, den Naturhaushalt wiederherzustellen, zu erhalten oder zu entwickeln. Sie unter-

scheiden sich von den Naturschutzgebieten insofern, dass Landschaftsschutzgebiete zumeist 

großflächiger sind und geringere Nutzungsauflagen einhergehen, welche eher die Land-

schaftsbilderhaltung zum Ziel haben.  

 

23 Bayerisches Landesamt für Umwelt -  "Naturschutzgebiete", 2025  

https://www.lfu.bayern.de/natur/schutzgebiete/naturschutzgebiete/index.htm
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Da die kommunale Wärmeplanung keinen unmittelbaren Einfluss auf das Landschaftsbild 

hat, ist von keiner maßgeblichen Beeinträchtigung der Wärmewendestrategie durch Land-

schaftsschutzgebiete auszugehen. Die Erschließung erneuerbarer Energieressourcen, insbe-

sondere die Windenergienutzung, beeinflusst das Landschaftsbild jedoch massiv. Aus die-

sem Grund sind vor Ort anliegende Landschaftsschutzgebiete im Rahmen der Potenzialana-

lyse zu berücksichtigen. In nachfolgender Abbildung 39 sind die Landschaftsschutzgebiete 

für das beplante Gebiet dargestellt. Diese  erstrecken sich nahezu über das gesamte Gemein-

degebiet.  

 

Abbildung 41: Landschaftsschutzgebiete  Neunburg vorm Wald  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, 
II.) [Datenquelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de]  

5.2.8 Nationalparks  

In den beiden Nationalparks Bayerns, dem Nationalpark Bayerischer Wald und dem Natio-

nalpark Berchtesgaden ist es per Verordnung 24,25 verboten, bauliche Anlagen zu errichten 

oder die Lebensbereiche von Pflanzen und Tieren zu stören oder zu verändern. Es besteht die 

Möglichkeit aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses Einzelfallgenehmigun-

gen zu erteilen. 

 

24 Verordnung über den Alpen - und den Nationalpark Berchtesgaden  

25 Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatBGLV
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayNatWaldV
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Gemeindegebiete, die sich innerhalb der Nationalparkgrenzen befinden, sind dennoch von 

der kommunalen Wärmeplanung auszuschließen. Weder der Bau von Wärmenetzen noch 

die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind mit dem Schutzzweck 

der Nationalparks vereinbar. Der Bau von Wärmenetzen ist dabei in aller Regel nicht massiv 

beeinträchtigt, da die Erschließung der Wärmenetzgebiete meist in bereits bebautem Gebiet 

erfolgt und hier üblicherweise Aussparungen des Gebietsumgriffs des Nationalpa rks beste-

hen. 

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Überschneidungen mit 

Nationalparks bekannt.  

5.2.9 Naturparks  

Naturparks sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-

gende Gebiete, die überwiegend aus Naturschutz - oder Landschaftsschutzgebieten beste-

hen. 26 

In den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten gelten die entsprechenden Schutzvor-

schriften und Einschränkungen. Dabei sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des 

Gebiets verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. Außerhalb dieser Ge-

biete gelten innerhalb der Grenzen des Naturparks die Vorgaben aus der entsprechenden 

Naturparkordnung, die eine Nutzung in der Regel nicht strikt ausschließt. Hierbei können Vor-

gaben zur Risikominimierung oder zur Schaffung von Ausgleichsflächen etc. ex istieren. In 

nachfolgender Abbildung 39 sind die Naturparks für das beplante Gebiet dargestellt , wobei 

das gesamte Gemeindegebiet in einem Naturpark enthalten ist.  

 

26 Bundesamt für Naturschutz, "Naturparke", 2025  

https://www.bfn.de/naturparke
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Abbildung 42: Naturparks  Neunburg vorm Wald  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.) [Daten quelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de ]  

 

5.2.10  Hochwassergefahrenflächen HQ100  

Hochwassergefahrenflächen für das HQ100 zeigen die Flächen, die bei einem statistisch ein-

mal in 100 Jahren zu erwartenden Hochwasser (kurz HQ100) überflutet würden. Sie bilden 

die räumliche Grundlage, um Gefährdungen von Siedlungen, Infrastruktur und Schutzgüt ern 

zu erkennen und sich damit eine zentrale Planungs- und Informationsgrundlage für Kommu-

nen, Raumplanung, Katastrophenschutz und das Hochwasserrisikomanagement. Im Zuge der 

kommunalen Wärmeplanung ist zu beachten, dass die Versorgungssicherheit durch die  Er-

richtung relevanter Anlagen der Wärmeversorgung in Hochwassergefahrenflächen gefähr-

det werden kann. Auch die Projektfinanzierung und die Versicherbarkeit der Anlagen stellt 

ein Projektrisiko dar.  

Da Grundwasser- und vor allem Flusswasserwärmepumpen aufgrund ihrer Art der Wärme-

quelle häufig in Hochwassergefahrenflächen liegen könne, muss ihr eine besondere Betrach-

tung erfolgen. Abbildung 43 stellt die Hochwassergefahrenflächen HQ100 für das beplante 

Gebiet dar.  

http://www.lfu.bayern.de/
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Abbildung 43: Hochwassergefahrenflächen HQ100  (Veröffentlichung nach WPG. Anlage 2, II.) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt]  

 

5.2.11  Biotope  

Gesetzlich geschützte Biotope unterliegen dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Siehe §§ 30, 39 Abs. 5 und 6 BNatSchG) und genießen dabei eine gleichwertige Schutzqua-

lität wie Naturschutzgebiete.  Im Zuge dessen sind die Beeinträchtigung dieses Schutzgebiets 

unzulässig und entsprechende Einschränkungen bei der Umsetzung von Wärmewendemaß-

nahmen zu berücksichtigen. Für die Wärmeplanung sind diese Gebietsumgriffe daher zu-

nächst auszuschließen. Im Einzelfall kann eine Maßnahme unter Umständen trotz des Schut z-

bedürfnisses genehmigungsfähig sein, daher ist dies bei fehlenden Alternativen zu beachten.  

Im beplanten Gebiet sind während des Betrachtungszeitraumes keine Biotope bekannt.  

5.2.12  Bodendenkmäler  

Bodendenkmäler können großflächig und weiträumig verstreut vorliegen. Sie sind bereits 

früh während der kommunalen Wärmeplanung aufgrund der von ihnen ausgehenden Pro-

jektrisiken zu berücksichtigen. Es ist von großer Bedeutung über die genaue Verortung der 

Bodendenkmäler Kenntnis zu besitzen, bevor die Planungen zur Wärmewendestrategie be-

ginnen. Der wichtigste Anhaltspunkt ist hierfür der Bayerische Denkmal -Atlas.  
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Teilweise können Fundorte von archäologischen Gegenständen massive Verzögerungen im 

Bauablauf verursachen, weshalb die betroffenen Bereiche im Rahmen der Planung möglichst 

unberücksichtigt bleiben sollten. Nur im Falle fehlender Alternativen ist die Beplan ung der 

als Bodendenkmal belegten Gebiete zu erwägen . In nachfolgender Abbildung 4441 sind die 

Bodendenkmäler  für das beplante Gebiet dargestellt.  

 

 

Abbildung 44 : Bodendenkmäler Neunburg vorm Wald  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Da-
tenquelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege , www.blfd.bayern.de ]   

  

http://www.blfd.bayern.de/
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5.3 Potenziale aus Solarenergie, Windenergie  und Wasserkraft  

In diesem Abschnitt werden Potenziale zur Stromerzeugung  mittels erneuerbarer Energien 

dargestellt. Der Abschnitt umfasst sowohl Photovoltaikanlagen  auf Dächern  als auch auf 

Freiflächen , sowie das Potenzial mittels Windkraft . Darüber hinaus wird das Wasserkraft-

potenzial  für das Gemeindegebiet betrachtet.  

5.3.1 PV-Anlagen (Dachanlagen)  

Zur Berechnung des Potenzials der Photovoltaik auf Dachflächen 27 werden nutzbare Dach-

flächen einer Kommune analysiert. Grundlage sind Daten aus dem 3D -Gebäudemodell von 

Bayern (Level of Detail 2) 28 der Bayerischen Vermessungsverwaltung sowie Wetterdaten 

von PVGIS (© European Communities, 2001-2021). Berücksichtigt werden die Neigung und 

Orientierung der Dächer sowie der standortspezifische Sonneneintrag, der mindestens 

900  kWh/m² *a betragen muss. Zusätzliche Parameter wie der Wirkungsgrad marktüblicher 

Solarmodule (18 %) und eine Performance Ratio von 85  % fließen in die Berechnung ein. 

Die nutzbare Fläche wird durch Abschläge für Verschattung, Aufbauten und Modulverluste 

angepasst. Für geneigte Dächer wird ein Belegungsfaktor von 60  % angesetzt, bei flachen 

Dächern 27 %. Nicht alle Dachflächen eignen sich gleichermaßen, etwa aufgrund statischer 

Einschränkungen oder konkurrierender Nutzungen. Die Ergebnisse der Analyse bieten eine 

fundierte Grundlage für die Planung der solaren Stromerzeugung, wobei eine gleichzeitige 

Maximierung von Photovoltaik und anderen Nutzungen auf denselben Flächen  ausgeschlos-

sen wird . Ein exemplarischer Auszug aus einer Analyse ist in Abbildung 45 dargestellt. Zu 

sehen ist zum einen, dass störende Objekte, wie beispielsweise Schornsteine, Erker oder be-

stehende Anlagen, berücksichtigt werden. Ebenso ist erkennbar, dass Dachflächen, die nach 

Süden ausgerichtet sind, einen höheren Ertrag (rötliche Färbung) ermöglichen als Anlagen, 

die beispielsweise nördlich ausgerichtet sind und damit einen geringeren Ertrag aufweisen 

(gelbe Färbung).  

 

27 ²ƇǢŏƁǗǶƞǮΥϊíǮǚƴƧϋΥsƩŸƴǚƧİǮƇƴƩΥȠǶǚΥ;ŞǚŞŏƁƩǶƩŹ 

28 3D-Gebäudemodelle (LoD2) der bayerischen Vermessungsverwaltung  

https://www.energieatlas.bayern.de/sites/default/files/Berechnung_Mischpult_Strom_1.pdf
https://geodaten.bayern.de/opengeodata/OpenDataDetail.html?pn=lod2
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Abbildung 45: Exemplarischer Ausschnitt aus dem Solardachkataster   

In Abbildung 46 ist das Potenzial für das gesamte Stadtgebiet dargestellt. Zu sehen ist , dass 

vereinzelt größere Potenziale vorhanden sind. In Summe sind für  Neunburg vorm Wald nach 

Angaben dieses Solarpotenzial -Katasters noch etwa 53  GWh verbleibendes PV -Dachflä-

chenpotenzial im Gemeindegebiet vorhanden , was sich auf eine Dachfläche von 386 .000 m² 

verteilt.  

 

Abbildung 46: Potenziale für PV -Dachflächenanlagen exemplarisch im Stadtkern dargestellt  
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Das Dachflächenpotenzial aufgeteilt nach Gebäudenutzungsart wird in Abbildung 47 darge-

stellt , wobei die prozentuale Verteilung aus dem Energieatlas übernommen wird . Die Vertei-

lung des PV-Dachflächenpotenzials nach Nutzungsart zeigt, dass Unbeheizte Gebäude mit 

47 % den größten Anteil ausmachen. Wohngebäude  zeigen ein Potenzial von 25,2 % auf, 

während Gebäude des Gewerbes, Handels und der Dienstleistungen 3,4 % des Potenzials 

darstellen.  Industrielle Gebäude steuern 16,7 % bei, sonstige Gebäude 5,2 % und öffentliche 

Gebäude 2,4 %.  

 

Abbildung 47: PV-Potenzial auf Dachflächen  nach Gebäudenutzungsart   

Werden diese Energiemengen mittels Wärmepumpen zur Bereitstellung von thermischer 

Energie verwendet, so ergibt sich unter Annahme eines COP der Wärmepumpe von 3  eine 

bereitgestellte Wärmemenge von über 150 GWh . Dabei ist zu beachten, dass die Ver-

brauchsschwerpunkte von Wärmeenergie  im Winter nicht mit den Erzeugungsschwerpunk-

ten der Photovoltaik -basierten Energie korrelieren. Wenngleich Photovoltaik -Anlagen auch 

im Winter noch eine signifikante Menge Strom produzieren können, kann es vorkommen, dass 

durch starke Bewölkung und Niederschlag in Form von Schnee über mehrere Tage hinweg 

nicht ausreichend elektrische Energie aus PV-Anlagen zur Verfügung steht. Dennoch ist die 

53 
GWh  
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Bereitstellung elektrischer Energie durch andere Quellen nahezu immer gewährlei stet, 

wodurch ein Heizungsausfall  bei einem wärmepumpenbasierten Heizungssystem als nicht 

wahrscheinlich eingestuft wird.   

5.3.2 PV-Anlagen (Freifläche)  

Die Freiflächen innerhalb des Gemeindegebiets bieten grundsätzlich  ein erhebliches techni-

sches Potenzial für die Errichtung von Photovoltaik -Freiflächenanlagen. Rein technisch ließen 

sich auf rund 600  Hektar Fläche relevante Mengen an Strom erzeugen, welche langfristig 

einen wichtigen Beitrag zur klimaneutralen Wärmeversorgung leisten könnten. Privilegierte 

Flächen gemäß § 35 BauGB sind im Gemeindegebiet nicht vorhanden.  

Allerdings hat die Stadt Neunburg vorm Wald vor einigen Jahren einen Grundsatzbeschluss 

gefasst, der die Errichtung von PhotovoltaikȤFreiflächenanlagen ausschließt. Dadurch wird 

das technisch vorhandene Potenzial aktuell nicht als realisierbares Potenzial bewertet. F ür 

die Bewertung zuk ünftiger erneuerbarer Versorgungsszenarien wird das technische Poten-

zial dennoch mit dargestellt . Das gesamte PV-Potenzial von Frei- sowie Dachflächen im Ge-

meindegebiet im Vergleich zum Gesamtwärmebedarf von Neunburg vorm Wal d wird in Ab-

bildung 48 dargestellt.  

 

Abbildung 48: PV-Potenziale im Vergleich zum Gesamtwärmebedarf  
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5.3.3 Windkraftanlagen  

Derzeit sind noch keine Windkraftanlagen im Kommunengebiet im Bestand vorhanden. Im 

westlichen und im nördlichen Gemeindegebiet liegen die vom Regionalen Planungsverband 

angegebenen Vorranggebiete (SAD 06 und SAD 20, siehe orange Einfärbung). Die von der 

Stadt Neunburg vorm Wald gemeldeten Flächen sind in grün dargestellt und liegen im west-

lichen Teil als Erweiterung des aktuellen Vorranggebietes SAD 06.  

 

Abbildung 49: Windkraft Potenziale  

5.3.4 Wasserkraft  

Die bayerische Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Stromerzeugung aus Wasser-

kraft bis 2025 auf 23 -25 % zu erhöhen. Die größten Potenziale liegen in der Nachrüstung 

und Modernisierung bestehender größerer Anlagen durch Änderung des Nutzungsumfangs, 

Erhöhung der Wirkungsgrade und optimierte Steuerung. Auch bei kleinen Wasserkraftwer-

ken besteht teilweise ein Potenzial zur Optimierung.  

Derzeit befindet sich im Gemeindegebiet Neunburg vorm Wald 1 2 Wasserkraftanlage n, wel-

che dem Wasserwirtschaftsamt Weiden unterliegen . Davon sind 11 Laufwasserkraftwerke 

mit einer Leistungsklasse < 500 kW. Das verbleibende ist ein Speicherkraftwerk, welches 

1975 in Betrieb genommen und 2005 erneuert wurde und eine installierte Leistung von 

1.300 kW hat. Nach allgemeiner  fachlicher Einschätzung der Wasserwirtschafts ämter bieten 

neue Wasserkraftanlagen derzeit kein signifikantes Potenzial. Durch technische Optimierung 
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älterer Anlagen ist jedoch ein Potenzial gegeben. Bei vielen älteren Anlagen ist allerdings 

keine ökologische Durchgängigkeit gegeben, welche bei einer umfassenden technischen Op-

timierung meist gewährleistet werden müsste und die Modernisierung von Wasserkraftwer-

ken insgesamt erschwert.   

5.4 Geothermische Potenziale  

Geothermische Potenziale sind hinsichtlich ihrer zeitlichen Verfügbarkeit  besonders attrak-

tiv, wenngleich die geografische Verfügbarkeit  umso komplexer ist. Zur direkten Wärmeer-

zeugung sollten Temperaturen von mindestens 60  °C, idealerweise mehr als 70 °C, vorliegen. 

Dies ist jedoch nur selten der Fall. Wenn entsprechend tiefgebohrt  wird, lassen sich die ge-

forderten Temperaturen jedoch erreichen (siehe Erdsonden). 

Wird mithilfe einer Wärmepumpe  das Temperaturniveau zusätzlich angehoben, reichen auch 

die unterjährig verfügbaren Umgebungstemperaturen  (vgl. Luft -Wasser-Wärmepumpe). 

Der Vorteil des Wärmeentzugs aus dem Boden, im Gegensatz zur Luft, besteht darin, dass 

die Bodentemperatur aufgrund der thermischen Trägheit  des Mediums über den Jahresver-

lauf nahezu konstant hoch ist. Hieraus ergeben sich höhere Effizienzen  in der Wärmeerzeu-

gung. Bestehende geothermische Heizungsanlagen im beplanten Gemeindegebiet sind be-

reits unter 4.3 in Abbildung 18 dargestellt.  

Anzumerken ist, dass folgende Potenzialbetrachtung nur eine grobe Einschätzung der mög-

lichen Nutzung geothermischer Potenziale aufzeigt und Einzelfallbetrachtungen gegebenen-

falls zu anderen Ergebnissen führen können sowie die Potenzialkarten von den tatsächlichen 

Gegebenheiten abweichen können. 

5.4.1 Erdsonden 

Im Bereich der geothermalen Energiegewinnung wird ab einer Bohrtiefe von 400  m ȎƴƩΥϊTie-

fer Geothermie ϋΥŹŞǢǗǚƴŏƁŞƩΫΥMǚŖǢƴƩŖŞƩ-Bohrungen werden sowohl im Bereich tiefer Ge-

othermie als auch für oberflächennahe Potenziale angewendet. Neben der offensichtlichen 

Nutzung der Wärme als Primärenergie wird die Wärme in einigen Anlagen auch zur Erzeu-

gung von Elektrizität genutzt. Die dafür benötigte Temperatur liegt mit etwa 90  °C jedoch 

deutlich über dem Niveau bei allein thermischer Nutzung.  
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Als Herausforderung für die Nutzung tiefer Geothermie sind die hohe Standortabhängigkeit  

und die Investitionsintensität  zu nennen. Liegen keine genauen Daten vor, sind kapitalinten-

sive Explorationsbohrungen  durchzuführen, die das Projekt bereits im Planungszeitraum be-

lasten können. In der oberflächennahen Geothermie-Nutzung lassen sich geothermische Po-

tenziale außerhalb von sogenannten Hochenthalpie -Feldern (= Zonen hoher Temperatur) 

nicht mehr ohne Zuschaltung einer Wärmepumpe nutzen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 

Umweltwärme mittels Sonde oder Kollektor gesammelt wird.  

Im Gemeindegebiet ist die Nutzung von Erdwärmesonden überwiegend möglich. Ausgenom-

men sind einige kleiner Gebiete entlang der Schwarzach sowie ein Gebiet im Westen auf-

grund geologische/hydrogeologische Belange (orangene Bereiche). Im Osten der Kommune 

liegt zudem ein Wasserschutzgebiet (roter Bereiche) welches den Einsatz von Erdwärmeson-

den behindert. Generell sind keine bekannten Bohrrisiken oder Bohrungstiefenbegrenzungen 

vorhanden. 

Im Gemeindegebiet sind bereits einige Erdwärmesonden in Betrieb, siehe Abbildung 45.  

 

 

Abbildung 50: Potenziale für Erdwärmesonden  (Veröffentlichung nach WPG, Anlage 2, II.) [Datenquelle: 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]  

 

http://www.ifu.bayern.de/
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5.4.2 Erdwärme kollektoren  

Erdwärmekollektoren (kurz: Erdkollektoren) bestehen aus einer Anordnung horizontal ver-

legter Rohre. Es sind aber auch Sonderformen möglich, z.B. Grabenkollektoren, Erdwärme-

körbe, etc. Sie werden grundsätzlich oberflächennah  verlegt, meist in einer Tiefe zwischen 

1,2 und 1,5  m. Soll die Kollektorfläche zusätzlich ackerbaulich genutzt werden , sind entspre-

chend höhere Sicherheitsabstände einzuhalten. 

Da das Erdreich als Wärmequelle genutzt wird, kühlt sich die Bodenstruktur beim Wärme-

entzug leicht ab. Bei fachgerechter  Kollektorauslegung sind jedoch keine umweltschädli-

chen Auswirkungen  zu befürchten. Über die wärmeren Monate wird die Kollektorfläche 

durch Sonneneinstrahlung  und Niederschläge wieder regeneriert . 

Die nachfolgende Karte zeigt, welche Bereiche im beplanten Gebiet für die Ausbeutung ge-

othermischer Potenziale durch Erdkollektoren ungeeignet  sind. Im Wesentlichen handelt es 

sich hierbei um Wasserschutzgebiete  (rote Bereiche) und Flüsse (blaue Bereiche), die aus 

offensichtlichen Gründen kein Potenzial in dieser Kategorie ergeben. Die grünen  Flächen 

weisen eine uneingeschränkte  Nutzungsmöglichkeit von Erdwärmekollektoranlagen auf.  

 

Abbildung 51: Potenziale für Erdwärmekollektoren  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) [Daten-
quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]  

 

  

http://www.ifu.bayern.de/
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5.4.3 Grundwasserwärme  

Eine weitere Möglichkeit der Geothermie -Nutzung ist der Entzug von Wärme aus dem Grund-

wasser. Hierbei ergeben sich jedoch besondere Herausforderungen aufgrund der hohen  

Schutzbedürftigkeit  des Grundwassers . Neben grundsätzlich ausgeschlossenen Bereichen, 

wie Wasserschutzgebieten , ist die Durchteufung des ersten Grundwasserleiters  wasser-

rechtlich unzulässig. Darüber hinaus ergeben sich Vorgaben an die Reinhaltung und Wieder-

einleitung des Grundwassers in den Grundwasserleiter, aus dem das Wasser zuvor entnom-

men wurde. 

In Flussnähe lässt sich die Bereitstellung von Umweltwärme durch Uferfiltratbrunnen  er-

möglichen. Grund dafür ist, dass in diesen Bereichen mit einer erhöhten Grundwasserergie-

bigkeit aufgrund des Uferbegleitstroms  des Flusses zu rechnen ist. In den sonstigen Gebie-

ten  ist die Grundwasserentnahme mittels Tiefbrunnen  nicht möglich. Zur Nutzbarmachung 

werden ein Förderbrunnen und ein Schluckbrunnen gebohrt. Bei der Planung  ist insbeson-

dere auf die Zusammensetzung  des Wassers zu achten, da Mineralien und gelöste Metalle 

zur Verockerung der Bohrungen führen können. Auch die Sauerstoffgehalte  und pH-Werte  

sind im Rahmen detaillierter Untersuchungen zu messen, bevor das geothermische Potenzial 

einer Grundwasserquelle genutzt werden kann.  

Die folgende Karte gibt Aufschluss über das wasserrechtlich mögliche Potenzial . Etwaige 

Grundwasserzusammensetzungen, die das Erschließen der geothermischen Quelle unter 

Umständen erschweren oder unwirtschaftlich machen, sind hierbei nicht Bestandteil der Be-

trachtung . Im Gemeindegebiet sind derzeit keine Bestandsanlagen vorhanden.  
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Abbildung 52: Potenziale für Grundwasserwärmepumpen  (Veröffentlichung  nach WPG, Anlage 2 , II .) 
[Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.ifu.bayern.de ]   

Im Gemeindegebiet ist die Nutzung von Grundwasserwärmepumpen großflächig nicht mög-

lich. In den rot gekennzeichneten Wasserschutzgebieten sowie den blau gekennzeichneten 

Gewässerflächen ist die Nutzung ausgeschlossen. Dem Vorhaben entgegenstehende Be-

lange hydrogeologischer oder wasserwirtschaftlicher Natur sind durch die orangenen Flä-

chen gekennzeichnet. In Neunburg vorm Wald  sind größtenteils die Gesteinsschicht Kristallin 

aufzufinden.  

Nach Rückmeldung des Wasserwirtschaftsamts wurde keine mögliche Bohrtiefe genannt, da 

diese von der individuellen Lage der Bohrung abhängt. Um konkrete Anhaltspunkte zur Ge-

ologie an einem Standort zu erhalten, sollten Bohrungen mit anschließenden Pumpversuchen 

und begleitender chemischer Analytik abgeteuft werden. Anhand der Analytik können dann 

Rückschlüsse über Risiken wie Eisen- und Mangangehalte des Grundwassers , welche zu Be-

triebsstören führen können, getroffen werden. Eine erste Bohrung sollte als Versuchsboh-

rung und maximal bis zum Antreffen eines zweiten Grund wasserstockwerks im Tertiär abge-

teuft werden. Anhand des Bodenprofils ist dann die maximale Einbautiefe in Abstimmung 

mit dem Wasserwirtschaftsamt Weiden festzulegen. Ein Thermal Response Test (TRT) wird 

http://www.ifu.bayern.de/
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meist nur bei größeren Anlagen > 30 kW durchgeführt. Dabei werden die Wärmeleitfähigkeit 

und der thermische Widerstand des Bodens oder Gesteins bestimmt , um Rückschlüsse für 

die Planung und Dimensionierung von geothermischen Anlagen  treffen zu können.  

5.5 Fluss- oder Seewasser  

Aufgrund der geografischen Nähe Neunburg vorm Wald zu r Schwarzach (siehe Abbildung 

49) wird nachfolgend das Wärmepotenzial aus oberflächennahen Gewässern näher unter-

sucht. Der Verlauf der Schwarzach beginnt am Eixendorfer Stausee, führt durch das Stadt-

gebiet von Neunburg vorm Wald und setzt sich anschließend durch das Murnthal in Richtung 

Pettendorf fort.  Zur Abschätzung des Potenzials werden Daten des Gewässerkundlichen 

Dienstes Bayern (GKD) verwendet. Die verwendeten Abflüsse  wurden  an der Messstelle Ei-

xendorf Speicherabfluss entnommen. Leider stehen allgemein für die Schwarzach keine öf-

fentlich zugänglichen Temperaturdaten zur Verfügung, und auch vom Wasserwirtschaftsamt 

konnten keine entsprechenden Informationen bereitgestellt werden . Die Schwarzach ist ins-

gesamt ein eher kühler Fluss, erwärmt sich im Sommer jedoch durch den Eixendorfer Stausee 

spürbar. Zur Abschätzung des Potenzials wurden somit Annahmen zur Temperatur aufgrund  

Daten umliegender Flüsse getroffen , welche ähnlich zur Schwarzach einzuschätzen sind. 

Tendenziell ist zu sagen, dass die vorhandenen Daten zum Durchfluss das Potenzial unter-

schätzen, da die Lage der Messstelle (siehe Abbildung 54) flussaufwärts lieg t. Die Daten des 

GKD liegen als viertelstündliche Messwerte über das ganze Jahr vor. Diese werden im Rah-

men mancher Berechnungen zu Stundenwerten gemittelt. Welche Daten verwendet wurden 

wird im weiteren Text jeweils gekennzeichnet.  
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Abbildung 53: Verlauf der Fließgewässer auf dem Gemeindegebiet der Stadt  Neunburg vorm Wald  

 

Abbildung 54: Lage der Messstelle Eixendorf Speicherabfluss  [Quelle: Bayerisches Landesamt für Um-
welt, www.ifu.bayern.de ]   

 
Der angenommene Temperaturverlauf für die Jahre 2020 bis 2023 wird in Abbildung 55 dar-

gestellt. Zu sehen ist, dass die Gewässertemperatur zyklisch mit den Jahreszeiten bis zur 

Sommerzeit ansteigt und zu den Wintermonaten wieder sinkt.  

http://www.ifu.bayern.de/
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Abbildung 55: Angenommene Viertelstündliche Temperaturdaten für die  Schwarzach  von 201 9-2023  
[Quelle : Annahme]  

 
Zur besseren Einordnung wird die Gewässertemperatur in Abbildung 56 als Jahresdauerlinie 

dargestellt. Bei 5  °C wäre eine Abkühlung des Entnahmestroms über den Wärmetauscher 

von 3-4 K immer noch denkbar. Hierbei ist zu beachten, dass die realen Temperaturdaten der 

Schwarzach nicht vorliegen und sollte die Schwarzach im Winter kältere Temperaturen ha-

ben, eine Wärmeentnahme nicht mehr möglich sein kann.  

 

Abbildung 56: Jahresdauerlinien der angenommenen viertelstündlichen Wassertemperatur der  [Quelle: 
Annahme]    

Der Verlauf des Abflusses wird in Abbildung 57 gezeigt. Zu sehen ist, dass der Abfluss der 

Schwarzach Schwankungen unterlegen ist. Starkregenereignisse können beispielsweise 



    

99 

temporär zu hohen Abflusswerten bzw. Trockenperioden und Zeiten von lang andauerndem 

Schneefall zu einem geringen Abfluss führen. Im weiteren Verlauf der Analyse wird ein Ab-

fluss von 2,09 m³/s angenommen, da dieser dem Mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) der 

Messstelle im Winter entspricht. Dieser ist ebenso in Abbildung 57 dargestellt, wobei zu er-

kennen ist, dass dieser in den kältesten Monaten größtenteils erreicht wird. Es ist festzuhal-

ten, dass bei der Aufbereitung der Daten fehlerhafte Werte entfernt wurden, um eine mög-

lichst realitätsnahe Darstellung zu erhalten.  Für die Berechnung des Potenzials wurde 2020 

als moderates Abfluss jahr ausgewählt.  

 

Abbildung 57: viertelstündliche Abflussdaten der Schwarzach  von 20 20-2023  Quelle [GKD Bayern vier-
telstündliche Daten]   

Um ein theoretisches Potenzial zu berechnen, wird die folgende Formel verwendet:  

ὗ ὠ ὧz ɝzὝ 

Das Potenzial an Umweltentzugsleistung ist vom Abfluss ( ὠ) durch den Wärmetauscher und 

dem Temperaturunterschied (ЗT) über diesen abhängig, diese werden mit der spezifischen 

Wärmekapazität von Wasser 1,1617  kWh/(m³*K) multipliziert, um ein theoretisches Poten-

zial zu berechnen. In Neunburg vorm Wald  ist hierbei zu beachten, dass Entnahmen von mehr 

als 2 % des MNQ als nicht sinnvoll zu beurteilen sind. In der folgenden Tabelle 3 werden 

daher verschiedene Umweltentzugsleistungen in kW bei bis zu 5  K Temperaturunterschied 

am Wärmetauscher und verschiedenen Abflüssen bis zu 2  % des MNQ dargestellt.  
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Tabelle 3: Umweltleistung am Wärmetauscher in kW in Abhängigkeit der prozentualen Entnahmemenge 
und Temperaturspreizung am Wärmetauscher 29 

ЗùΥŹ \ ὠŸ 0,01% 0,05% 0,10% 0,50% 1,00% 2,00% 

ЗùЈ͏¦ 1 kW  4 kW  8 kW  43 kW  87 kW  174  kW  

ЗùЈ͐¦ 1 kW  8 kW  17 kW  87 kW  174  kW  349  kW  

ЗùЈ͑¦ 2 kW  13 kW  26 kW  131  kW  262  kW  524  kW  

ЗùЈ͒¦ 3 kW  17 kW  35 kW  174  kW  349  kW  699  kW  

ЗùЈ͓¦ 4 kW  21 kW  43 kW  218  kW  437  kW  874  kW  
 

In der Tabelle ist zu sehen, dass theoretisch eine große Spanne an Leistungen von bis zu 874 

kW  abgreifbar ist. Die maximale Umweltentnahmeleistung wird in der Theorie durch die Ab-

kühlung des Gesamtgewässers begrenzt.  Am Auslauf der Wärmepumpe ist stets eine Tem-

peratur von 1,5 °C einzuhalten, um den Gefrierschutz zu gewährleisten. Bei geringerer Tem-

peratur  der Schwarzach als angenommen, reduziert sich so womöglich  die entnehmbare Um-

weltleistung.   

Als nächstes werden die Leistungsdaten zunächst zur gewinnbaren Umweltenergie pro Jahr 

umgerechnet und dann in den Kontext der Energieverbräuche von möglichen Abnehmerquar-

tieren gesetzt. Dafür wurden zunächst die möglichen Vollbenutzungsstunden simulativ b e-

rechnet. Dabei wurden die Vollbenutzungsstunden als nur von der Temperaturspreizung am 

Wärmetauscher abhängig angenommen, da der Volumenstrom aufgrund der geringen Ent-

nahme am MNQ als stets zur Verfügung stehend betrachtet werden kann. Weiter wurden 

Beschränkungen, wie die Mindesttemperatur am Auslauf, sowie die Mindesttemperatur der 

Schwarzach berücksichtigt. Die Volllaststunden in Abhängigkeit des Temperaturabfalls über 

den Wärmetauscher sind in folgender Abbildung 584 dargestellt . 

 

29 In Anlehnung an: Schwinghammer, Florian: Thermische Nutzung von Oberflächengewässern. Freiburg i.Br. 

2012  
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Abbildung 58: Verfügbarkeit  der Anlage (Wärmequelle)  in Abhängigkeit der Temperaturspreizung am 
Wärmetauscher   

Als nächster Schritt kann auf Basis der Vollaststunden das Umweltenergiepotenzial pro Jahr 

berechnet werden. Hierbei ist zu beachten, dass diese Umweltenergie im Wärmepumpen-

prozess unter Einsatz elektrischer Energie auf ein höheres Niveau gepumpt wird. Die  Wär-

meenergie aus der Wärmepumpe berechnet sich aus Ὁ Ὁ Ὁ . Im Rahmen der 

Potenzialanalyse wird nur die Umweltenergie betrachtet. Das Umweltenergiepotenzial wird 

nun durch die Verrechnung von Volllaststunden mit dem Umweltleistungspotenzial in MWh 

dargestellt . 
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Abbildung 59: Verlauf der Umweltenergie in Abhängigkeit des Entnahmeanteils am MNQ   

Tabelle 4: Umweltenergie pro Jahr am Wärmetauscher in Abhängigkeit der prozentualen Entnahme und 
der Temperaturspreizung über den Wärmetauscher  

ЗùΥŹ \ 
0,01% 0,05% 0,10% 0,50% 1,00% 2,00% 

ὠŸ 

ЗùЈ͏¦ 7 MWh  37 MWh  75 MWh  376  MWh  753  MWh  1.506  MWh  
ЗùЈ͐¦ 14 MWh  73 MWh  146  MWh  731  MWh  1.463  MWh  2.926  MWh  
ЗùЈ͑¦ 20 MWh  101  MWh  202  MWh  1.011  MWh  2.022  MWh  4.045  MWh  
ЗùЈ͒¦ 24 MWh  123  MWh  246  MWh  1.231  MWh  2.462 MWh  4.925 MWh  
ЗùЈ͓¦ 28 MWh  144  MWh  288  MWh  1.440  MWh  2.881 MWh  5.762  MWh  

 

Damit die Daten aus Abbildung 59 eingeordnet werden können werden diese nun in den 

Kontext des Verbrauchs potenzieller Abnehmerquartiere gesetzt. Die Auswahl der Quartiere 

für die Analyse erfolgt in erster Linie anhand des Abstands zum Gewässer, da dieser der 

Hauptkostenfaktor im Rahmen einer Umsetzung wäre. Außerdem wurden nur Quartiere aus-

gewählt, die nach der Eignungsprüfung ( 3) eine Wärmenetzeignung aufweisen. Dadurch 

konnten die in Tabelle 5 aufgelisteten Quartiere als potenzielle Abnehmer identifiziert wer-

den. Diese umfassen die Stadtgebiet e Sonnenschein Neunburg vorm Wald , Zentrum und 
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Östl. Kröblitzer Str. , sowie Pettendorf , Kröblitz  und Kröblitz West , welche nördlich der Stadt  

liegen.  

Tabelle 5: Wärme bedarf möglicher Abnehmerquartiere in MWh pro Jahr   

Name Quartier  Wärme bedarf pro Jahr  

Sonnenschein Neunburg vorm Wald  2.634 MWh  

Zentrum 7.451 MWh  

Östl. Kröblitzer Str.  6.974 MWh  

Pettendorf  1.399  MWh  

Kröblitz  1.337  MWh  

Kröblitz West  1.035  MWh  

͊ΥíǶƧƧŞΥŹŞǢİƧǮ 20.830  MWh  
 

Bei einem Vergleich der Potenzialdaten und der Verbrauchsdaten fällt auf, dass  eine Versor-

gung aller Quartiere durch Entnahme von 0,5 -2 % des MNQ ohne zusätzlich elektrische Ener-

gie nicht möglich wäre. Betrachtet man die einzelnen Quartiere Pettendorf, Kröblitz und Kröb-

litz West,  werden  energetische Deckungsgrade von ca. 97% - Wärmeverluste von 10  % wur-

den hierbei berücksichtigt -  bei einer Temperaturspreizung von 2K und 1% Entnahme erreicht. 

Das Quartier Sonnenschein Neunburg vorm Wald kann zu 93 % abgedeckt werden, jedoch 

benötigt man eine 5K Temperaturspreizung bei einer 1% Entnahme, bzw . 2K bei 2% des 

MNQ. Bei der Betrachtung der Quartiere Zentrum und Östl. der Kröblitzer Str. , welche einen 

höheren Endenergiebedarf haben, liegen die Deckungsgrade zwischen 76 ν 77%. Eine höhere 

prozentuale Entnahme des MNQ von 3% kann dabei bessere Werte erzielen . Entsprechend 

linear ist im Übrigen die Gesamtabkühlung des Gewässers zu beurteilen, aufgrund der Durch-

flussmenge der Schwarzach ist die Abkühlung durch eine Flusswasserthermieanlage nach 

vollständiger Durchmischung mit dem Vorfluter als vernachlässigbar einzustufen.  

An dieser Stelle soll erneut darauf verwiesen werden, dass das dargestellte Potenzial nur die 

Umweltwärme betrachtet. Bei einer Betrachtung, welche die elektrische Energie beinhaltet, 

ist der Deckungsgrad von 100  % bereits bei weniger Entnahme erreicht.  

Die Entnahme und Wiedereinleitung von Flusswasser  stellt  einen wasserrechtlichen Tatbe-

stand dar und ist im Falle einer Genehmigung mit gewissen Auflagen verbunden. Eine 
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Eingrenzung der Entnahmemenge konnte bedingt durch die Detailtiefe, die im Rahmen der 

Wärmeplanung erreicht werden kann, nicht ermittelt werden . Weiter  konnten als allgemein 

mögliche einschränkende Punkte Hochwasserschutzbauwerke, wie beispielsweise Deiche, 

genannt werden. Ebenso kann die Lage eines Entnahmebauwerks im Überschwemmungsge-

biet zu Einschränkungen (beispielsweise Zugänglichkeit) bzw. Restrikt ionen führen. Ebenso 

können den Naturschutz betreffende Gebiete zu Einschränkungen führen. Bei der Entnahme 

und Einleitung muss darüber hinaus auf den Fischschutz geachtet werden. Entstehende Strö-

mungsgeschwindigkeiten sind außerdem zu berücksichtigen.  

5.6 Uferfiltrat  

Zusätzlich zur direkten Nutzung des Flusswassers der Schwarzach wurde eine erste Grobein-

schätzung der Nutzbarkeit von sogenanntem Uferfiltrat  durchgeführt. Unter Uferfiltrat ver-

steht man Wasser, das in unmittelbarer Nähe zum Ufer eines fließenden Gewässers mittels 

Brunnen unterirdisch entnommen wird. Das hier entnommene Wasser stammt dabei zu gro-

ßen Teilen aus dem Fließgewässer . Aufgrund der Größe der Schwarzach  und der geologi-

schen Verhältnisse kann von einer Verfügbarkeit  ausgegangen werden.  

nƇƩȏŞƇǢŞΥŖİȠǶΥƞƇŞŸŞǚǮΥǶƩǮŞǚΥİƩŖŞǚŞƧΥŖƇŞΥnƇƩȏŞƇǢƚİǚǮŞΥϊnƴƁŞΥgǚǶƩŖȏİǢǢŞǚǢǮŀƩŖŞϋΥİǶǢΥŖŞƧΥ

UmweltAtlas Bayern , die im Großteil des Gemeindegebietes entlang der Flüsse hohe Grund-

wasserstände ausgibt . Dies bedeutet, dass in weniger als drei Meter  unterhalb des Geländes 

Grundwasser angetroffen werden kann.  

Für die Entnahme von Uferfiltrat mittels Brunnen existieren bereits diverse Konzepte. So kön-

nen entweder mehrere  vertikale  Bohrungen oder alternativ eine vertikale  Bohrung mit meh-

reren horizontalen  Bohrungen im Untergrund (sprich sternförmig) durchgeführt werden, 

wodurch sich an der Oberfläche ein geringerer Platzbedarf ergeben würde. Für die finale Be-

wertung der Umsetzbarkeit  und einer möglichen Entzugsleistung  sind jedoch konkrete  Pro-

bebohrungen  am Standort notwendig.  

5.7 Abwärme  

Abwärme stellt eine wesentliche, oft ungenutzte Energiequelle dar, die durch gezielte Nut-

zung zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion von Treibhausgasemissionen 
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beitragen kann. Insbesondere energieintensive Industrien generieren erhebliche Mengen an 

Abwärme . Deren Integration in industrielle Prozesse oder externe Wärme netze bietet ein sig-

nifikantes Einsparpotenzial. Ebenso birgt d ie kommunale Infrastruktur, insbesondere Abwas-

serkanäle und Kläranlagen, ein bisher unterschätztes Potenzial zur Wärmegewinnung. Die in 

Abwässern gespeicherte thermische Energie kann mithilfe von  Wärmetauschern extrahiert 

und für Heizsysteme genutzt werden. In Kläranlagen entstehen zudem durch biologische Ab-

bauprozesse zusätzliche Wärme sowie Klärgase, die ebenfalls thermisch genutzt werden 

können. Folgend werden die Abwärmepotenziale im Gemeindegebiet weiter quantifiziert, 

wenngleich zur Umsetzung tiefergehende Detailprüfungen notwendig sind.  

5.7.1 Industrie/ Großverbraucher  

Basierend auf der Befragung der Industriebetriebe bzw. Großverbraucher, die bereits in Ab-

schnitt 4.9 beschrieben wurden, konnten die Lorenz Bahlsen Snack World, Lacroix+Kress 

GmbH, Anka-Draht Insinger KG, Trolli GmbH und die Firma Lober als potenzielle Ankerkun-

den ermittelt werden. Die beiden Firmen Anka-Draht Insinger KG und Lacroix+Kress GmbH 

könnten Niedertemperaturabwärme im Bereich von 30 bis 45 °C liefern. Die verfügbare Ab-

wärmemenge liegt bei rund 17 GWh/a, die Abwärmeleistung bei rund 2.500 kW. Beide Ab-

wärmepotenziale wären fast ganzjährig verfügbar. Auf der Abwärmeplattform wurden zu-

dem noch von Lorenz Bahlsen-Snack World und Trolli GmbH Abwärme gemeldet.  Diese Po-

tenziale wurden in  Abstimmungen mit den Akteure n plausibilisiert. Die Verfügbarkeit, sowie 

die Auskopplung aus den Prozessen ist ungünstig für eine Abwärmenutzung, weswegen die-

ses Potenzial im Rahmen der Wärmeplanung nicht weiterverfolgt wird.  

5.7.2 Abwasserkanäle  

Die Nutzung der Abwasserkanäle als dezentrale Wärmequelle bietet eine Möglichkeit zur 

Nutzbarmachung ohnehin vorhandener Wärme.  

Für einen technisch sinnvollen Betrieb sind gewisse Bedingungen zu erfüllen. Nach Rück-

sprache mit Systemherstellern sowie nach WPG ist eine Betrachtung von Kanalabschnitten 

ab einer Breite und Höhe von mindestens DN 800  sinnvoll. Andere Systemhersteller sehen 

auch ab Kanaldurchmessern von DN 400 bereits die Möglichkeit für eine Wärmeentnahme, 

aber allgemein lässt sich sagen, je größer der Kanaldurchmesser, desto wirtschaftlicher kann 
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eine solche Anlage betrieben werden. Für eine ausreichende Wärmeentnahme ist ebenso ein 

gewisser Mindestdurchfluss im Kanal, auch Trockenwetterabfluss  genannt, notwendig, der 

laut Umweltbundesamt  in etwa 15  l/s 30 betragen sollte, sodass bevorzugt Sammler in nä-

here Betrachtung kommen können. Unter Sammlern versteht man große Sammelkanäle, die 

das Abwasser kleinerer Kanäle aufnehmen und zur Kläranlage transportieren.  

Es ist zudem zu berücksichtigen, dass eine verbleibende Kanalstrecke bis zur Einleitung in die 

Kläranlage erforderlich ist, um eine thermische Regeneration des Abwassers zu gewährleis-

ten. Basierend auf Erfahrungswerten legen Abwasserbetreibe r in der Regel fest, dass die 

Temperatur des Abwassers am Einlauf der Kläranlage einen Mindestwert von 10 °C nicht 

unterschreiten darf. Typischerweise erfolgt durch die Wärmerückgewinnung eine Tempera-

turabsenkung des Abwassers um 1 bis 2 Kelvin. Eine stärke re Abkühlung w äre aufgrund der 

damit einhergehenden Verlängerung der Wärmetauscherstrecke sowie des damit verbunde-

nen Kostenanstiegs wirtschaftlich nicht vertretbar. Bei einer verbleibenden Kanalstrecke von 

etwa 3 bis 4 Kilometer kann die Einhaltung der genannten Temperaturgrenze von 10 °C trotz 

der Wärmeentnahme  in der Regel gewährleistet werden.  

Das nach der Mindestdimension gefilterte Abwassernetz wird in Abbildung 60 dargestellt. 

Zu sehen ist, dass nur ein Bruchteil des Kanalnetzes diese Bedingung erfüllt. Hieraus resul-

tieren einzelne  längere, zusammenhängende  Netzstr änge. 

 

 

30 Umweltbundesamt, "Abwasserwärme", 2023  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/uba_ad_hoc_papier_abwasserwaerme.pdf#:~:text=installieren%20zu%20k%C3%B6nnen,Einwohnerinnen%20zu%20erwarten7
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Abbildung 60: Abwassernetz gefiltert nach Abschnitten mit Höhe und Breite größer 800 mm  (Veröffent-
lichung nach WPG, Anlage 2, II.)  
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Es liegen keine weiteren Informationen  über die Durchflüsse in den einzelnen Kanalabschnit-

ten vor.  Eine absolute Bewertung des realistischen Abwasserpotenzials kann somit zum ak-

tuellen Stand nicht erfolgen.   

Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamts entstehen pro Tag und Einwohner im Bun-

desdurchschnitt 128 Liter Abwasser. 31 Pro 1.000 Einwohner entspricht dies einem durch-

schnittlichen Abfluss von etwa 1,5 l/s. Unter der Annahme einer Abkühlung um 2,5 K (in 

Anlehnung an Aussagen eines Systemherstellers) entspricht dies einer Wärmeentzugsleis-

tung von etwa 16 kW pro 1.000 Einwohner. Somit ergibt sich für die gesamte Kommune 

überschlägig ein Wärmeentzugspotenzial von etwa 129 kW  aus dem Abwasserkanal. 

  

 

31 Destatis 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Wasserwirtschaft/_inhalt.html
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5.7.3 Kläranlage n 

In Neunburg vorm Wald gibt es zwei Kläranlagen: die Kläranlage bei Pettendorf (Größen-

klasse 4) und eine Abwasserteichanlage mit technischer Zwischenstufe bei Hofenstetten 

(Größenklasse 2). Aufgrund der Größe wird Abwasserteichanlage in der weiteren Potenzi al-

betrachtung nicht weiter berücksichtigt. Die lokale Kläranlage bei Pettendorf wurde n ebenso 

näher betrachtet, wobei einige technische Parameter aufgenommen wurden, welche in Ta-

belle 6 dargestellt werden.   

 

Abbildung 61: Standort  der Kläranlage in Neunburg vorm Wald  [Quelle:  BKG]  

Die Kläranlage wurde im Jahr 1980  erbaut und verarbeitet zum Stand 2024  das Abwasser 

von 7.402  Einwohnerwerten  (EW), wobei die maximale Ausbaugröße 17.000  EW entspricht.  
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